Obergericht des Kantons Zurich

[l. Strafkammer

Geschafts-Nr.: SB200324-0O/U/as

Mitwirkend: Oberrichter lic. iur. Spiess, Prasident, Oberrichterin lic. iur. Wasser-
Keller und Oberrichter lic. iur. Wenker sowie Gerichtsschreiber
MLaw Andres

Urteil vom 28. Mai 2021

in Sachen

A. :
Beschuldigter und Berufungsklager

amtlich verteidigt durch Rechtsanwaltin MLaw X1.

verteidigt durch Rechtsanwalt Dr. iur. X2.

gegen

Staatsanwaltschaft | des Kantons Ziirich,

Anklagerin und Berufungsbeklagte

sowie



B. ,

Privatklagerin

unentgeltlich vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y.

betreffend schwere Korperverletzung etc.

Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Biilach, Il. Abteilung, vom
10. Marz 2020 (DG190057)
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Anklage:

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft VI des Kantons Zurich vom 19. Sep-
tember 2019 (Urk. D1/21) ist diesem Urteil beigeheftet.

Urteil der Vorinstanz:

1.  Der Beschuldigte hat sich wie folgt schuldig gemacht:

- versuchte schwere Korperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 1
StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB

- Kdrperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 und Ziff. 2 Abs. 4 StGB

- vorsatzliche grobe Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90
Abs. 2 SVG in Verbindung mit Art. 22 SSV

2.  Der Beschuldigte wird bestraft mit 39 Monaten Freiheitsstrafe (davon durch
Haft 51 Tage erstanden) sowie einer Geldstrafe von 20 Tagessatzen zu
Fr. 10.—.

3. Die Strafen sind zu vollziehen.

4.  Der Beschuldigte wird in Anwendung von Art. 66a StGB fur 8 Jahre des

Landes verwiesen.

5.  Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklagerin eine Genugtuung von
Fr. 7°000.— zu bezahlen.

6. Auf die Genugtuungsbegehren von C. und D. wird nicht

eingetreten.
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Die Entscheidgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr. 4'000.—; die weiteren Auslagen betragen:

Fr. 7'200.— Gebuhr fur das Vorverfahren

Fr. 3'262.— Auslagen (Gutachten)

Fr. 429.— Auslagen

Fr. 1'260.— Auslagen Polizei

Fr. 160.—  Entschadigung Zeuge

Fr. 206.25 Entschadigung Dolmetscher (verrechenbar gem. StA)

Fr. 18'000.— Entschadigung Rechtsvertretung Privatklagerin inkl. MWST

amtl. Verteidigungskosten inkl. MWST (davon bereits
Fr. 40'000.—-
Fr. 21'064.70 vergutet)

Alifallige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.

Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens werden dem
Beschuldigten auferlegt; davon ausgenommen sind die Kosten der unent-
geltlichen Verteidigung der Privatklagerin sowie die Kosten der amtlichen
Verteidigung, welche einstweilen und unter Vorbehalt von Art. 135 Abs. 4

StPO von der Gerichtskasse Ubernommen werden.
[Mitteilungen]

[Rechtsmittel]

Berufungsantrage:

Der Verteidigung des Beschuldigten:
(Urk. 101 S. 22)

"1. Herr A sei vom Vorwurf der versuchten schweren Korperverlet-
zung freizusprechen. Im Ubrigen sei das Urteil des Bezirksgerichts

Balach vom 10. Marz 2020 im Schuldpunkt zu bestatigen.
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Er sei mit einer Freiheitsstrafe von nicht mehr als sieben Monaten zu

bestrafen, unter Anrechnung der Haft von 52 Tagen.

Es sei ihm der bedingte Strafvollzug unter Ansetzung einer Probezeit

von zwei Jahren zu gewahren.
Dispositiv Ziff. 5 und 6 des vorinstanzlichen Urteils seien zu bestatigen.

Die Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Verfahrens, in-
klusive jene der amtlichen Verteidigung, seien zwar Herrn A.___ auf-
zuerlegen, zufolge offensichtlicher Unerhaltlichkeit indessen sofort defi-
nitiv abzuschreiben. Die Kosten des Berufungsverfahrens seien auf die

Staatskasse zu nehmen."

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft | des Kantons Zirich:

Keine Antrage

Der Vertreter der Privatklagerin:

Keine Antrage



Erwaqungen:

l. Verfahrensgang und Gegenstand der Berufung

1.  Das eingangs im Dispositiv erwahnte Urteil des Bezirksgerichts Bulach,

[I. Abteilung, vom 10. Marz 2020 wurde nach durchgeflhrter Hauptverhandlung
beraten und den Parteien am 27. Marz 2020 schriftlich er6ffnet und im Dispositiv
mitgeteilt (Prot. | S. 49 ff. und Urk. 65, 78,79 und 83). Der Beschuldigte meldete
am 27. Marz 2020 Berufung an (Urk. 67), worauf die begrindete Ausfertigung des
Urteils (falschlicherweise datiert vom 17. Marz 2020) den Parteien am 24. Juni
2020 resp. 4. August 2020 zugestellt wurde (Urk. 72 und 73 sowie 74). Die Beru-
fungserklarung des Beschuldigten vom 3. Juli 2020 erfolgte rechtzeitig (Urk. 76).
Mit Prasidialverfugung vom 13. August 2020 wurden Urteil und Protokoll zur Be-
richtigung des Urteilsdatums an die Vorinstanz zuriickgewiesen (Urk. 79), worauf
den Parteien das berichtigte und begrindete Urteil vom 10. Marz 2020 (Urk. 83)
am 18. August durch die Vorinstanz zugestellt wurde (Urk. 74E/1-6). Auf die an-
schliessende Fristansetzung vom 28. August 2020 durch das Berufungsgericht
zur Erhebung der Anschlussberufung (Urk. 84) reagierte weder die Privatklagerin
noch die Staatsanwaltschaft | des Kantons Zirich (nachfolgend: Staatsanwalt-
schaft). Darauf wurden die Parteien nach Terminruacksprache am 9. November
2020 zur Berufungsverhandlung auf den 28. Mai 2021 vorgeladen (Urk. 87), zu
welcher der Beschuldigte in Begleitung seiner amtlichen Verteidigerin und seines
frei gewahlten Verteidigers sowie der Rechtsvertreter der Privatklagerin erschie-
nen (Prot. I S. 5 ff.).

2. Gemass Art. 402 StPO hat die Berufung im Umfang der Anfechtung auf-
schiebende Wirkung und wird die Rechtskraft des angefochtenen Urteils dement-
sprechend gehemmt. Das Berufungsgericht Uberprift somit das erstinstanzliche
Urteil nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 StPO).

Der Beschuldigte ficht mit seiner Berufung das vorinstanzliche Urteil teilweise an.
Betreffend den Schuldspruch der versuchten schweren Koérperverletzung bean-

tragt er einen Freispruch. Der Schuldpunkt der einfachen Koérperverletzung wird
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hinsichtlich des Anklagevorwurfs Dossier 1 Ziffer 4 (Zudricken am Hals) bestrit-
ten, im Ubrigen jedoch nicht angefochten (vgl. Prot. Il S. 7; Urk. 101 S. 2).
Schliesslich wird gegen das Strafmass und die Landesverweisung appelliert so-
wie die definitive Abschreibung der auferlegten Kosten beantragt (Urk. 76 S. 2).
Nicht angefochten sind folglich lediglich die Punkte betreffend die Zivilforderungen
(Dispositivziffern 5 und 6) sowie die Festsetzung der Kosten und der Entschadi-
gungen des damaligen amtlichen Verteidigers und der unentgeltlichen Rechtsver-
tretung der Privatklagerin (Dispositivziffer 7). Bei Anfechtung des Schuldspruchs
mit Antrag auf Freispruch gelten flr den Fall der Gutheissung automatisch auch
damit zusammenhangenden Folgepunkte des Urteils, wie zum Beispiel die Ne-
benfolgen wie Kosten- und Entschadigungsregelungen, aber auch Entscheidun-
gen Uber Einziehungen, als angefochten. Bestatigt das Berufungsgericht den
Schuldspruch, sind die weiteren nicht angefochtenen Urteilspunkte bei einer Be-
schrankung der Berufung nicht zu Uberprafen (vgl. dazu SCHMID/JOSITSCH,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar [kurz: Praxiskommentar
StPO], 3. Aufl., Zurich/St. Gallen 2018, Art. 399 N 18; HUG/SCHEIDEGGER in: Do-
natsch/ Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Straf-
prozessordnung StPO [kurz: ZH Kommentar StPO], 3. Aufl. 2020, N 19 und 20 zu
Art. 399; SPRENGER in: Niggli/Heer/ Wiprachtiger [Hrsg.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung [kurz: BSK StPO], 2. Aufl., Basel 2014,

Art. 437, N 31 f).

Demzufolge ist das vorinstanzliche Urteil hinsichtlich der Dispositivziffern 1, linea
3 (Schuldspruch betreffend vorsatzlicher grober Verletzung der Verkehrsregeln), 5
und 6 (Zivilforderungen) und 7 (Kostenfestsetzung) in Rechtskraft erwachsen,

was vorab in einem Beschluss festzustellen ist.

Il. Prozessuales

1. Ruckweisung

1.1. Das Bundesgericht hat in mehreren jingeren Urteilen nochmals darauf hin-
gewiesen, dass es sich bei der Berufung um ein vollumfangliches reformatori-
sches Rechtsmittel handelt (vgl. Art. 408, 389 Abs. 3 StPO; Botschaft vom
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21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBI 2006 1318
Ziff. 2.9.3.3; BGE 143 IV 408 E. 6.1; 141 IV 244 E. 1.3.3; Urteile des Bundesge-
richts 6B_1084/2019 vom 9. September 2020 E. 2.4.2; 6B_1335/2019 vom

29. Juni 2020 E. 3.2; 6B_1014/2019 vom 22. Juni 2020 E. 2.4; je mit Hinweisen).
Nach Art. 409 Abs. 1 StPO hebt das Berufungsgericht bei wesentlichen, im Beru-
fungsverfahren nicht heilbaren Mangeln das angefochtene Urteil ausnahmsweise
auf und weist die Sache zur Durchfuhrung einer neuen Hauptverhandlung und
Fallung eines neuen Urteils an die Vorinstanz zurtick. Dabei bestimmt das Beru-
fungsgericht, welche Verfahrenshandlungen zu wiederholen oder nachzuholen
sind (Abs. 2). Die kassatorische Erledigung durch Ruckweisung ist aufgrund des
reformatorischen Charakters des Berufungsverfahrens die Ausnahme und kommt
nur bei derart schwerwiegenden, nicht heilbaren Mangeln des erstinstanzlichen
Verfahrens in Betracht, in denen die Rickweisung zur Wahrung der Parteirechte,
in erster Linie zur Vermeidung eines Instanzenverlusts, unumganglich ist. Dies ist
etwa der Fall bei Verweigerung von Teilnahmerechten oder nicht gehoriger Ver-
teidigung, bei nicht richtiger Besetzung des Gerichts oder bei unvollstandiger Be-
handlung samtlicher Anklage- oder Zivilpunkte (BGE 143 IV 408 E. 6.1 mit Hin-
weisen; Urteile des Bundesgerichts 6B_165/2020 vom 20. Mai 2020 E. 2.1;
6B_904/2018 vom 8. Februar 2019 E. 2.4).

1.2. Vergleicht man vorliegend die angeklagten Tatbestande der Anklage mit
dem Dispositiv des vorinstanzlichen Urteils scheint die Erstinstanz nicht alle An-
klagepunkte behandelt zu haben, fehlt doch insbesondere ein Freispruch betref-
fend Drohung, obwohl sie die Erfullung dieses Tatbestandes in den Erwagungen
ausdrucklich verwirft (Urk. 83 S. 42). Zieht man jedoch die Erwagungen des vor-
instanzlichen Urteils heran, ergibt sich klar, dass sich die Vorinstanz beztglich
Dossier 1 der Anklage der Sichtweise der Eventualanklage angeschlossen hat
und den Vorfall vom 25. September 2018 als Ganzes beurteilt. Dabei halt sie die
vollendete schwere Kdorperverletzung fur nicht erflllt, qualifiziert den (gesamten)
Sachverhalt dagegen — was weniger schwer wiegt — als versuchte schwere Kor-
perverletzung (Urk. 83 S. 42 ff.), was entsprechend im Dispositiv zum Ausdruck
kommt (Urk. 83 S. 63). Indem sie allerdings zusatzlich zur versuchten schweren

Korperverletzung eine einfache Korperverletzung pauschal als durch die vom Be-
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schuldigten begangenen "Handlungen, die nicht bereits durch die versuchte
schwere Korperverletzung abgedeckt sind" erfullt betrachtet (Urk. 83 S. 44),
verstosst sie gegen das Anklageprinzip und verletzt Bundesrecht (Konkurrenzre-
geln), worauf nachstehend noch zurtickzukommen sein wird. Die Vorinstanz hat
jedoch den Prozessgegenstand in ihrem Urteil (auch in ihrem Dispositiv) wohl
nach ihrer Auffassung erschopfend behandelt, so dass kein Grund fur eine Ruck-
weisung an die Vorinstanz vorliegt. Ob der Schuldspruch so zu bestatigen oder
aber ein ganzlich anderer Schuldspruch zu erfolgen hat, beschlagt die Sachver-
haltsfeststellung und dessen rechtliche Wurdigung durch die Berufungsinstanz.

Auf die Berufung ist damit einzutreten. Das Verfahren erweist sich als spruchreif.

2. Strafantraqg / Desinteresse-Erklarung der Privatklagerin

2.1. Mit Eingabe vom 26. Marz 2021 hat die Privatklagerin schriftlich ihr Desinte-
resse an der Strafverfolgung und Bestrafung des Beschuldigten erklart (Urk. 91
S. 2 und Urk. 92/1-2).

2.2.

2.2.1. Insoweit die Anklage dem Beschuldigten Tatlichkeiten im Sinne von

Art. 126 Abs. 1 StGB vorwirft, setzt die Verurteilung einen giltigen Strafantrag sei-
tens der Privatklagerin voraus (Art. 30 Abs. 1 StGB). Mit dem Strafantrag bringt
die geschadigte Person ihren unbedingten Willen zur Strafverfolgung des Taters
so zum Ausdruck, dass das Strafverfahren ohne weitere Willenserklarung weiter-
lauft (BGE 141 IV 380 E. 2.3.4; 131 IV 97 E. 3.1; 128 IV 81 E. 2a; RIEDO in: Niggli/
Wiprachtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Strafrecht |, 4. Aufl. 2019 [kurz: BSK
StGB], N 17 zu Vor Art. 30 StGB; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, in: Trechsel/Pieth
[Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, 3. Aufl. 2018, vor Art. 30 N 7). Das
Vorliegen eines Strafantrages ist dabei eine Prozessvoraussetzung (Urteil des
Bundesgerichts 6B_856/2013 vom 3. April 2014 E. 2.3). Bei Fehlen eines gultigen
Strafantrags fallt eine Strafverfolgung und damit eine Bestrafung ausser Betracht
(BGE 129 IV 305 E. 4.2.3.). Es ist daher von Amtes wegen zu prufen, ob ein gulti-
ger Strafantrag vorliegt, wobei die Antragsfrist gemass Art. 31 StGB mit dem Tag
zu laufen beginnt, an welchem der antragsberechtigten Person der Tater bekannt
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wird und nach Ablauf von drei Monaten erlischt. Diese Frist wird gemass Art. 110
Abs. 6 StPO nach dem Kalender berechnet, wobei der Tag der Kenntnisnahme
nicht mitgezahlt wird (Art. 90 Abs. 1 StPO). Mit Bezug auf die Fristwahrung gelten
die Grundsatze von Art. 91 StPO. Seit Inkrafttreten der StPO am 1. Januar 2011
sind Form und Adressat des Strafantrags in Art. 304 Abs. 1 StPO geregelt. Da-
nach ist der Strafantrag bei der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder der Ubertre-
tungsstrafbehorde schriftlich einzureichen oder mundlich zu Protokoll zu geben.
Das Erfordernis der Schriftlichkeit ist erfullt, wenn der Strafantrag vom Strafan-
tragsteller schriftlich verfasst und unterzeichnet wurde (BGE 1451V 190 E. 1.3.1 -
1.3.2). Weiss die antragsberechtigte Person zwar um das Vorliegen einer Straftat,
ist aber noch unklar, ob es sich um ein Offizial- oder ein Antragsdelikt handelt,
beginnt die Antragsfrist zu laufen und muss die antragsberechtigte Person sicher-
heitshalber stets einen Strafantrag einreichen, will sie nicht nur ein Offizialdelikt,
sondern auch ein damit allfallig einhergehendes Antragsdelikt verfolgt wissen.
Treffen verschiedene Tatbestande zusammen, steht es der antragsberechtigten
Person frei, falls sie eine Anzeige in Bezug auf Offizialdelikte einreicht, auf eine
Strafverfolgung von daneben einhergehenden Antragsdelikten zu verzichten (Ur-
teile des Bundesgerichts 6B_941/2019 vom 14. Februar 2020 E. 1.3; 6B_303/
2017 vom 16. November 2017 E. 3.2; je mit Hinweisen).

2.2.2. Gemass Art. 33 Abs. 1 StGB kann die antragsberechtigte Person ihren
Strafantrag zurlckziehen, solange das Urteil der zweiten kantonalen Instanz noch
nicht eroffnet ist. Wer seinen Strafantrag zurickgezogen hat, kann ihn nicht
nochmals stellen (Art. 33 Abs. 2 StGB). Beim Ruckzug handelt es sich somit um
eine grundsatzlich unwiderrufliche Willenserklarung (BGE 143 IV 104 E. 5.1; 132
IV 97 E. 3.3.1 in fine). Nach Art. 304 Abs. 2 StPO bedarf der Rickzug des Straf-
antrags der gleichen Form wie der Strafantrag, d.h. er muss ebenfalls schriftlich
eingereicht oder mundlich zu Protokoll gegeben werden (vgl. Art. 304 Abs. 1
StPO). Der Wille, einen Strafantrag zurlickzuziehen, muss unmissverstandlich,
wenn auch nicht in expliziten Worten, zum Ausdruck kommen (BGE 143 IV 104 E.
5.1; Urteile des Bundesgerichts 6B_1039/2019 vom 16. Juni 2020 E. 2.3.1;
6B_978/ 2013 vom 19. Mai 2014, E. 2.4.; je mit Hinweisen; RIEDO, BSK StGB,

N 5 f. zu Art. 33 StGB). Eine Desinteresseerklarung an der Strafverfolgung von
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Antragsdelikten gilt als Ruckzug des Strafantrags, nicht jedoch der Verzicht auf
die Stellung als Privatklager. Wird der Strafantrag nicht ausdricklich zurtickgezo-
gen, ist das Strafverfahren trotz Desinteresse des Geschadigten fortzusetzen
(BGE 1451V 190 E. 1.5.2; 143 IV 104 E. 5.1, Urteil des Bundesgerichts 6B_1039/
2019 vom 16. Juni 2020 E. 2.3.1., je mit Hinweisen; MAzZzUCHELLI/POSTIZzzI, BSK
StPO, N 6 zu Art. 118 und N 3 zu Art. 120 StPO).

Wurde der Strafantrag rechtsgultig zurickgezogen, fehlt es an einer Prozessvo-
raussetzung, so dass das bereits begonnene Verfahren diesbeztiglich in Anwen-
dung von Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO i.V.m. Art. 379 StPO einzustellen ist (vgl.
auch BGE 143 IV 104 E. 5.1).

2.3.

2.3.1. Ein Ublicherweise von den Strafuntersuchungsbehdrden verwendetes
Strafantragsformular liegt nicht in den Akten. Der damals 12 '%-jahrige Sohn der
Privatklagerin, D.___, meldete den Vorfall der Einsatzzentrale, woraufhin die
Kantonspolizei zum Tatort in die Wohnung der Privatklagerin ausrickte und diese
anschliessend zur Befragung mit auf den Posten nahm (Urk. D1/1/1 S. 2 und 3
sowie Urk. D1/3/1 S. 2). Gemass Einvernahmeprotokoll und Polizeirapport wurde
sie am 25. September 2018 Uber ihre Rechte sowie die Dienstleistungen der Op-
ferhilfe und -beratung umfassend mittels Merkblatt informiert und anschliessend
unter Mithilfe eines Ubersetzers zur Sache befragt. Die Befragung musste jedoch
abgebrochen werden und die Privatklagerin wurde von der Polizei ins Spital ge-
bracht (Urk. D1/3/1). Anschliessend wurde die Privatklagerin am 19. Oktober
2018 durch die Staatsanwaltschaft befragt (Urk. D1/3/2). In beiden Einvernahmen
gab die Privatklagerin keine explizite Erklarung dazu ab, inwiefern und inwieweit
sie den Beschuldigten, ihren Ex-Mann, strafrechtlich verfolgt wissen wollte. Ge-
mass den Akten wurden die Eheleute A. /B. mit Urteil vom 12. Juli
2018 geschieden (Urk. D1/2/5/3 S. 1; D1/9/1 S. 1). Daher handelte es sich im

September 2018 bei den Tatbestanden der einfachen Kdrperverletzung, der Tat-

lichkeiten und der Drohung infolge der auf den 1. April 2004 bzw. 1. Januar 2007
in Kraft getretenen Revision des Strafgesetzbuches (vgl. Ziff. 1 des Bundesgeset-
zes vom 3. Oktober 2003 Uber die Strafverfolgung in der Ehe und in der Partner-
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schaft [AS 2004 1403 ff.]; Ziff. 18 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004
[AS 2005 5685 ff.]) um Offizialdelikte, wenn sie gegenuber dem Ehegatten, dem
eingetragenen Partner oder dem Lebenspartner bzw. innerhalb eines Jahres nach
der Scheidung der Ehegatten, der Aufldsung der eingetragenen Partnerschaft o-
der der Trennung der Lebenspartner begangen wurden (vgl. Art. 123 Ziff. 2

Abs. 3-5, Art. 126 Abs. 2 lit. b, b®® und ¢ und Art. 180 Abs. 2 StGB). Allerdings
werden die Tatlichkeiten gemass Art. 126 Abs. 2 StGB nur von Amtes wegen ver-
folgt, wenn der Tater die Tat "wiederholt" begeht. Daflr fehlen im vorliegenden
Fall jegliche Anhaltspunkte, weshalb die Staatsanwaltschaft zu Recht explizit

Art. 126 Abs. 1 StGB zur Anklage brachte (Urk. 21).

2.3.2. Die Privatklagerin konstituierte sich als Zivil- und Strafklagerin auf den ent-
sprechenden Formularen mit schriftlichen Erklarungen vom 4. Oktober 2018 und
12. November 2018 (Urk. D1/12/6-8). Aus diesen Dokumenten geht nur im Zu-
sammenhang mit der Geschaftsnummer der Staatsanwaltschaft hervor, dass die
Konstituierung der Privatklagerin im Vorfall vom 25. September 2018 grundet. Es
lasst sich daraus auch nicht entnehmen, dass die Privatklagerin je den Willen zum
Ausdruck gebracht hatte, dass der Beschuldigten wegen des von ihrem Sohn
gemeldeten Vorfalls bestraft werden sollte. So liegt weder ein ausdrucklicher An-
trag zur Strafverfolgung noch eine Erklarung oder Ausserung vor, aus welcher
sich ein sinngemasser Wille implizit ableiten liesse. Im Gegenteil sagte die Privat-
klagerin in der zweiten Befragung bei der Staatsanwaltschaft aus, sie habe die
Polizei nicht rufen wollen (Urk. D1/3/2 S. 15). Die Polizei anzurufen hatte fur sie
bedeutet, ein Annaherungsverbot zu beantragen und Hilfe zu erhalten, damit sich
der Beschuldigte von ihr fernhalt. Sie sei aber unsicher gewesen, ob sie die Kraft
dazu haben wirde, weil sie in der Vergangenheit immer wieder aus Liebe zu ihm
zuruckgegangen sei. Danach sei sie in die Polizeikaserne gebracht worden, um
auszusagen (a.a.0. S. 16). Weiter gab sie an, von ihrem Standpunkt aus habe
der Beschuldigte sie nicht umbringen wollen; das mdchte sie sagen, weil sie da-
ran glaube. Aufgrund seiner Aussagen hatte sie sich eine Entschuldigung ge-
wunscht und fertig. Auf Nachfrage, was sie sich von diesem Strafverfahren wun-
sche, antwortete die Privatklagerin, gesund zu werden, zu ihrer Arbeit zurtick zu

gehen und alles zu vergessen (a.a.0. S. 28). Aus der Konstituierung als Privat-
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klagerin allein kann ebenfalls kein gultiger Strafantrag abgeleitet werden (vgl. Ur-
teil des Bundesgerichts 6B_125/2017 vom 17. Mai 2017 E. 1.3). Dies in einem
Fall wie dem vorliegenden selbst dann nicht, wenn sich die Privatklagerin aus-
drdcklich nicht nur als Zivil-, sondern auch als Strafklager konstituiert hat, da das
Verfahren hauptsachlich Offizialdelikte betraf und sich die Konstituierung als
Strafklager ohne Weiteres ausschliesslich auf diese beziehen konnte. So wurde
dem Beschuldigten in der ersten polizeilichen Einvernahme der Tatvorhalt der
versuchten schweren Korperverletzung gemacht (Urk. D1/2/1 S. 1) und wurde
dann die Strafuntersuchung gegen den Beschuldigten gar wegen versuchter To-
tung gefuhrt, wie sich dem Aktendeckel sowie dem Tatvorhalt seitens der Staats-
anwaltschaft ergibt (Urk. D1/2/2 S. 2). Ausserdem wird mit der Konstituierung als
Strafklager eine ganz andere Willensausserung getatigt als bei der Strafantrag-
stellung. Wahrend jemand mit Stellung eines Strafantrags die Strafverfolgung des
Taters verlangt, bedeutet die Konstituierung als Strafklager lediglich, dass sich ei-
ne Person am Strafverfahren gegen den Tater beteiligen und Verfahrensrechte
wahrnehmen will (vgl. z.B. Urteil des Bundesgerichts 6B_303/ 2017 vom 16. No-
vember 2017 E. 6.4). In einem Fall wie dem vorliegenden hatte die Staatsanwalt-
schaft vor dem Hintergrund der von Amtes wegen untersuchten Delikte mit der
Privatklagerin klaren mussen, ob sie gegebenenfalls Strafantrag gegen den Be-
schuldigten stellen wolle, fur den Fall, dass zusatzlich auch Antragsdelikte verfolgt

werden sollen (siehe vorstehende Erw. IV.2.2.1. a.E.).

2.3.3. Mangels gultigem Strafantrag ist daher das Verfahren hinsichtlich der Tat-
lichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB einzustellen.

2.4. Selbst wenn von einem gultigen Strafantrag auszugehen ware, hat dieser
durch die ausdruckliche Desinteresse-Erklarung der Privatklagerin vom 24. Marz
2021 an einer Verurteilung und Bestrafung des Beschuldigten (Urk. 92/2 S. 2),
welche sie zusatzlich mit Angaben zum Tatablauf begriindete, als zurlickgezogen
zu gelten, nachdem die Erklarung klar und eindeutig sowie rechtzeitig noch im Be-
rufungsverfahren erfolgt ist. Mithin andert sich nichts am Fehlen der notwendigen
Prozessvoraussetzung fur den Anklagepunkt der Tatlichkeiten und die Folge der
Einstellung des Verfahrens in diesem Punkt.
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3.  Verbot der reformatio in peius

3.1. Gemass dem Verschlechterungsverbot im Sinne von Art. 391 Abs. 2 StPO
darf der Entscheid der Vorinstanz nicht zum Nachteil der beschuldigten oder ver-
urteilten Person abgeandert werden, wenn das Rechtsmittel nur zu deren Guns-
ten eingereicht wurde. Fur die Frage, ob eine unzulassige reformatio in peius vor-
liegt, ist allein das Dispositiv des vorinstanzlichen Urteils massgebend, denn die
von der Vorinstanz abweichenden Erwagungen der Rechtsmittelinstanz durfen
nicht zu einem scharferen Schuldspruch und auch nicht zu einer harteren Strafe
fuhren, wenn ausschliesslich die beschuldigte oder verurteilte Person ein Rechts-
mittel ergriff. Eine Verletzung des Verschlechterungsverbots liegt entsprechend
dem gesetzgeberischen Willen daher nicht nur bei einer Verscharfung der Sank-
tion, sondern auch bei einer harteren rechtlichen Qualifikation der Tat vor. Dies ist
der Fall bei zusatzlichen Schuldsprichen sowie dann, wenn der neue Straftatbe-
stand eine hohere Strafdrohung vorsieht, d.h. einen hoheren oberen Strafrahmen
oder eine (héhere) Mindeststrafe (BGE 143 IV 179 E. 1.5.; 139 IV 282 E. 2.6).

3.2. Vorliegend ist das Verschlechterungsverbot sowohl hinsichtlich der rechtli-
chen Qualifikation als auch hinsichtlich des Strafmasses zu beachten, nachdem
weder die Privatklagerin noch die Staatsanwaltschaft Berufung oder Anschlussbe-
rufung erhoben haben.

lll. Sachverhalt und rechtliche Wiirdigung

1. Vorbemerkungen zum Beweisverfahren

1.1. Bestreitet ein Beschuldigter die ihm vorgeworfenen Taten, ist der Sachver-
halt aufgrund der Untersuchungsakten und der vor Gericht vorgebrachten Argu-
mente nach den allgemein gultigen Beweisregeln zu erstellen. Die Vorinstanz legt
das Vorgehen sowie die allgemeinen Beweiswurdigungsregeln korrekt dar

(Urk. 83 S. 8 f.), sodass — um unnotige Wiederholungen zu vermeiden — darauf
verwiesen werden kann (Art. 82 Abs. 4 StPO).

1.2. Erganzend zum vorinstanzlichen Urteil ist auf die neuere Rechtsprechung
des Bundesgerichts zur aus Art. 32 Abs. 1 BV fliessenden und in Art. 10 Abs. 3
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StPO sowie Art. 6 Ziff. 2 EMRK verankerten Maxime in dubio pro reo (Unschulds-
vermutung) hinzuweisen, insbesondere darauf, dass der in dubio-Grundsatz keine
Anwendung auf die Frage findet, welche Beweismittel zu bertcksichtigen und wie
sie gegebenenfalls zu wirdigen sind. Deshalb stellt das Gericht bei sich wider-
sprechenden Beweismitteln nicht unbesehen auf den flr den Beschuldigten guns-
tigeren Beweis ab (Urteil des Bundesgerichts BGE 144 |V 345 E. 2.2.3.1 mit Hin-
weisen). Die in dubio-Regel (Art. 10 Abs. 3 StPO) schrankt im Gegenteil die freie
Wardigung (Art. 10 Abs. 2 StPO) der Beweise und Indizien im kantonalen Prozess
nicht ein. Die Regel kommt erst zum Tragen, nachdem alle aus Sicht des urtei-
lenden Gerichts notwendigen Beweise erhoben und ausgewertet sind. Danach
stellt sich die Frage, ob das Beweisergebnis unterschiedliche Deutungen zulasst
und mithin im Licht der Unschuldsvermutung alternative Sachverhaltsvarianten
gegeneinander abzuwagen sind (vgl. BGE 144 IV 345 E. 2.2.3.2; Urteile des
Bundesgerichts 6B_299/2020 vom 13. November 2020 E. 2.2.2; 6B_910/2019
vom 15. Juni 2020 E. 2.3.3; 6B_1395/2019 vom 3. Juni 2020 E. 1.1; je mit Hin-

weisen).

1.3. Was der Tater wusste, wollte und in Kauf nahm, betrifft sogenannte innere
Tatsachen und ist Tatfrage (BGE 144 IV 345 E. 2.2.3), beschlagt somit den zu er-
stellenden Sachverhalt und nicht in erster Linie die rechtliche Wurdigung. Was die
Absicht bzw. den subjektiven Tatbestand des Beschuldigten betrifft, ist vorab da-
rauf hinzuweisen, dass bei inneren Tatsachen ein strikter Beweis naturgemass
nicht moglich ist, sondern diese regelmassig erst anhand einer Verbindung ver-

schiedener Indizien ermittelt werden konnen.

1.4. Liegen keine direkten Beweise vor, ist nach der Rechtsprechung auch ein
indirekter Beweiszulassig. Indizien (Anzeichen) sind Hilfstatsachen, die, wenn
selber bewiesen, auf eine andere, unmittelbar rechtserhebliche Tatsache schlies-
sen lassen. Der erfolgreiche Indizienbeweis begrundet eine der Lebenserfahrung
entsprechende Vermutung, dass die nicht bewiesene Tatsache gegeben ist. Flr
sich allein betrachtet deuten Indizien jeweils nur mit einer gewissen Wahrschein-
lichkeit auf eine bestimmte Tatsache hin. Auf das einzelne Indiz ist der "in dubio
pro reo"-Grundsatz nicht anwendbar. Gemeinsam einander erganzend und ver-

starkend konnen Indizien aber zum Schluss fluhren, dass die rechtserhebliche
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Tatsache nach der allgemeinen Lebenserfahrung gegeben sein muss. Der Indi-
zienbeweis ist dem direkten Beweis gleichgestellt. Der Indizienprozess als solcher
verletzt weder die Unschuldsvermutung noch die aus ihr abgeleiteten Teilrechte.
Der Grundsatz "in dubio pro reo" findet auf das einzelne Indiz keine Anwendung
(BGE 144 1V 345 E. 2.2.3.1 ff.; Urteile des Bundesgerichts 6B_1302/2020 vom

3. Februar 2021 E. 1.2.3; 6B_1059/2019 vom 10. November 2020 E. 3.3.3;
6B_245/ 2020 vom 6. Mai 2020 E. 3.3.3; 6B_902/2019 vom 8. Januar 2020
E.2.2.1; 6B_811/2019 vom 15. November 2019 E. 1.3; je mit Hinweise).

2. Anklage und Standpunkt des Beschuldigten

2.1. Die Anklage wirft dem Beschuldigten zu Dossier 1 stark zusammengefasst
vor, im Rahmen einer vorab verbalen, hernach tatlichen Auseinandersetzung mit
seiner geschiedenen Frau (der Privatklagerin) am 25. September 2018, ca. 15.30
Uhr, diese in deren Wohnung geohrfeigt, stark an den Haaren gerissen (Ziffer 1)
und ihr dann ein Bein gestellt zu haben, so dass sie auf den Boden gefallen sei.
Als sie so rucklings am Boden lag, habe ihr der Beschuldigte mit der flachen Hand
und mit seinen Fausten mehrfach gegen Kopf, Oberkérper und Beine geschlagen
(Ziffer 2) sowie ihren Kopf mehrfach mit grosser Wucht gegen den Boden ge-
schlagen (Ziffer 3), worauf er sie dann mit einer oder beiden Handen ca. zwanzig
Sekunden gewurgt habe, womit er die Privatklagerin habe bedrohen wollen (Zif-
fer 4). Schliesslich habe der Beschuldigte mit seinem Fuss mit grosser Wucht ge-
gen den Kopf der Privatklagerin getreten (Ziffer 5). Dadurch habe diese die in der
Anklage einzeln aufgefuhrten Verletzungen erlitten, darunter insbesondere
Schwellungen, Hautverfarbungen, Hautabtragungen, verletzte Haarwurzeln und
auch ein Jahr nach dem Vorfall noch Schmerzen an der Wirbelsdule sowie
Gleichgewichtsprobleme und eine Schadigung am Gehdr. Der Beschuldigte habe
gewusst, dass sein insgesamt gewaltsames Vorgehen gegen die Privatklagerin
geeignet gewesen sei, eine solche lang andauernde und schwere Schadigung der
korperlichen Gesundheit zu verursachen, was er zumindest in Kauf genommen
habe (Ziffer 6). Die Anklage wirft dem Beschuldigten vor, er habe sich dadurch
der schweren Korperverletzung, der versuchten schweren Korperverletzung, der
mehrfachen einfachen Korperverletzung und der Drohung (letztere je als Ehegatte

wahrend der Ehe bzw. bis zu einem Jahr nach der Scheidung) sowie der Tatlich-
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keiten schuldig gemacht (Urk. 12 S. 2-4). Die Details zu den einzelnen Tatvorwur-
fen sind der Anklageschrift vom 19. September 2019 und dem vorinstanzlichen
Urteil (Urk. 83 S. 6) zu entnehmen.

2.2. Der Beschuldigte anerkennt, dass es am fraglichen Tag zu einer tatlichen
Auseinandersetzung mit der Privatklagerin kam und dass sie sich dabei Verlet-
zungen zuzog, wodurch er sich der Tatlichkeiten und der (allenfalls mehrfachen)
einfachen Korperverletzung schuldig gemacht habe (Urk. 55 S. 1 und 22; Urk. 76
S. 2; Urk. 101 S. 2, 22; Prot. Il S. 22 ff.). Er bestreitet jedoch, dass er die Privat-
klagerin schwer verletzt oder versucht habe, sie schwer zu verletzen. Diesbezlg-
lich weist er namentlich von sich, ihren Kopf gegen den Boden geschlagen und ihr
mit dem Fuss gegen den Kopf getreten zu haben. Ebenso bestreitet er den An-
klagevorwurf der Drohung mittels des Wirgens (Urk. 55 S. 1, 10 und 20; Urk. 101
S. 2, 22; Prot. 1l S. 22 ff.). Den Streit und die tatliche Auseinandersetzung habe
die Privatklagerin wegen ihrer Eifersucht angefangen. Sie habe die Wohnungsture
gleich nach dem Eintreten des Beschuldigten abgeschlossen, den Schlussel ab-
gezogen und damit begonnen herumzuschreien und ihn zu beschimpfen (Urk. 55
S. 6 und 10; Prot. 11 S. 21, 24).

3.  Vorinstanz

Die Vorinstanz halt fest, der Beschuldigte habe im Unterschied zu anderen Anga-
ben zum Kerngeschehen keine detaillierten und konstanten Aussagen zu machen
vermocht, habe sich in nicht erklarbare Widerspriche verstrickt bzw. seine Aus-
sagen wahrend des Verfahrens laufend angepasst. Auch habe er das Vorgefalle-
ne bagatellisiert. Seine Aussagen zum relevanten Tatgeschehen seien per se
nicht besonders Uberzeugend ausgefallen (Urk. 83 S. 15-17). Zu den Aussagen
der Privatklagerin erwagt die Vorinstanz sinngemass, sie bestatige zwar die grobe
Abfolge des Tatgeschehens, aber uber vieles mache die Privatklagerin unklare
oder ungenaue Angaben oder solche, die irritierten. Insgesamt verblieben betref-
fend verschiedener Aussagen Fragezeichen, aufgrund derer auch gewisse Zwei-
fel an der Richtigkeit samtlicher von ihr geltend gemachter Sachverhaltselemente
aufkamen. Grundsatzlich habe sie aber glaubhaft zu machen vermocht, dass sie
die von ihr geltend gemachten Gewalttatigkeiten tatsachlich erlebt habe (Urk. 83
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S. 24). Der beim Vorfall anwesende Sohn C._ habe das Geschehen bildhaft,
detailreich und nachvollziehbar beschrieben, habe sich in keine wesentlichen Wi-
derspruche verstrickt und Lugensignale sowie Hinweise darauf, dass er eine un-
zutreffende Geschichte einstudiert habe, seien nicht auszumachen. Die Verteidi-
gung habe nicht glaubhaft machen kdénnen, dass seine Aussagen betreffend das
Wirgen, das Kopf auf den Boden schlagen oder den Fusstritt gegen den Kopf das
Resultat suggestiver Wirkungsprozesse seien. Es bestunden keine vernunftigen
Grlinde, an seinen Aussagen zu zweifeln, weshalb darauf abzustellen sei (Urk. 83
S. 30). Den Zeugenaussagen sei zum Tatgeschehen nichts Relevantes zu ent-
nehmen und fur die DNA-Spur ab dem Hals der Privatklagerin komme auch der
Sohn C.___ in Frage, so dass sich daraus nichts ableiten lasse (Urk. 38 S. 31-
34). Abschliessend wertet die Vorinstanz die Aussagen der Privatklagerin als
schllssiger und Uberzeugender als jene des Beschuldigten. Auch seien sie mit
den objektiven Befunden der medizinischen Gutachten vereinbar, so dass keine
Zweifel verblieben, dass sich der angeklagte Sachverhalt so ereignet habe

(Urk. 83 S. 38).

4. Tatbestandsvoraussetzungen

4.1. Gemass Art. 122 StGB macht sich der schweren Kérperverletzung schuldig,
wer einen Menschen lebensgefahrlich verletzt (Abs. 1), wer den Korper, ein wich-
tiges Organ oder Glied eines Menschen verstimmelt oder ein wichtiges Organ
oder Glied unbrauchbar macht, einen Menschen bleibend arbeitsunfahig, ge-
brechlich oder geisteskrank macht, das Gesicht eines Menschen arg und bleibend
entstellt (Abs. 2), oder wer eine andere schwere Schadigung des Korpers oder
der koérperlichen oder geistigen Gesundheit eines Menschen verursacht (Abs. 3).

In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz erforderlich, wobei Eventualvorsatz gentgt.

4.2. Der einfachen Kérperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB
macht sich schuldig, wer vorsatzlich einen Menschen in anderer als schwerer
Weise an Korper oder Gesundheit schadigt. In leichten Fallen kann der Richter

gemass Abs. 2 der Bestimmung die Strafe mildern.

4.3. Wer Handlungen gegen jemanden vornimmt, die keine Schadigung des

Korpers oder der Gesundheit zur Folge haben, macht sich der Téatlichkeiten im
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Sinne von Art. 126 StGB schuldig. Eine Tatlichkeit liegt vor bei einer das allge-
mein ubliche und gesellschaftlich geduldete Mass Uberschreitenden physischen
Einwirkung auf einen Menschen. Korperliche Schmerzen werden fiur eine Tatlich-
keit nicht vorausgesetzt. Eine Tatlichkeit muss gleichwohl von einer gewissen In-
tensitat sein, wobei das Verursachen eines deutlichen Missbehagens genlgt.
Massgebend sind die konkreten Umstande des Einzelfalls (BGE 134 IV 189 E. 1.2
mit Hinweisen; Urteile des Bundesgerichts 6B_227/2019 vom 13. September
2019 E. 1.2; 6B_883/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 1.2; je mit Hinweisen). Als
Tatlichkeiten sind Eingriffe in die korperliche Integritat zu werten, die nur
Schrammen, Kratzer, Schurfungen, blaue Flecken oder Quetschungen bewirken,
ohne erhebliche Schmerzen zu verursachen (ROTH/KESHELAVA in: BSK StGB, N 5
zu Art. 126 StGB).

4.4. Bei Blutergussen, Schurfungen, Kratzwunden oder Prellungen ist die Ab-
grenzung der einfachen Korperverletzung zum Tatbestand der Tatlichkeiten be-
grifflich nur schwer moglich (BGE 134 IV 189 E. 1.3 mit Hinweisen). Fur die Ab-
grenzung kommt dem Mass des verursachten Schmerzes entscheidendes Ge-
wicht zu. Wenn vom Eingriff keine ausseren Spuren bleiben, genugt schon das
Zufugen erheblicher Schmerzen als Schadigung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1
StGB (BGE 107 IV 40 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 6B_822/2020
vom 13. April 2021 E. 3.3). Fur die Beantwortung der Frage, ob ein leichter Fall
einer Korperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 2 StGB vorliegt, ist je-
doch auf die gesamten Umstande der Tat, nicht bloss auf die objektiven Verlet-
zungsfolgen abzustellen (BGE 127 IV 59 E. 2 a/bb; Urteil des Bundesgerichts
6B_966/2018 vom 10. Januar 2019 E. 3.).

4.5. Ein Versuch im Sinn von Art. 22 Abs. 1 StGB liegt vor, wenn der Tater samt-
liche subjektiven Tatbestandsmerkmale erfullt und seine Tatentschlossenheit ma-
nifestiert hat, ohne dass alle objektiven Tatbestandsmerkmale verwirklicht sind
(BGE 1401V 150 E. 3.4; 137 IV 113 E. 1.4.2).

4.6. Vorsatzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen
und Willen ausfuhrt (Art. 12 Abs. 2 StGB). Nach standiger Rechtsprechung ist
Eventualvorsatz gegeben, wenn der Tater mit der Tatbestandsverwirklichung
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rechnet, aber dennoch handelt, weil er den Erfolg flr den Fall seines Eintritts in
Kauf nimmt und sich mit ihm abfindet, mag er ihm auch unerwinscht sein

(BGE 137 IV 1 E. 4.2.3; 135 IV 152 E. 2.3.2; je mit Hinweis). Nicht erforderlich ist,
dass er den Erfolg "billigt" (BGE 133 IV 9 E. 4.1). Der Schluss, der Tater habe die
Tatbestandsverwirklichung in Kauf genommen, darf nicht allein daraus gezogen
werden, dass ihm dieses Risiko bewusst war und er gleichwohl handelte. Denn
das Wissen um das Risiko der Tatbestandsverwirklichung wird auch bei der be-
wussten Fahrlassigkeit vorausgesetzt. Fur die Bejahung der Inkaufnahme der
Tatbestandsverwirklichung mussen daher weitere daflir sprechende Umstande
hinzukommen. Dazu gehoren die Grosse des dem Tater bekannten Risikos der
Tatbestandsverwirklichung, die Schwere der Sorgfaltspflichtverletzung, die Be-
weggrinde des Taters und die Art der Tathandlung. Je grésser die Wahrschein-
lichkeit der Tatbestandsverwirklichung ist und je schwerer die Sorgfaltspflichtver-
letzung wiegt, desto eher darf gefolgert werden, der Tater habe die Tatbestands-
verwirklichung in Kauf genommen (BGE 135 IV 12 E. 2.3.2). Der Richter darf vom
Wissen des Taters auf den Willen schliessen, wenn sich diesem die Verwirkli-
chung der Gefahr als so wahrscheinlich aufdrangte, dass die Bereitschaft, sie als
Folge hinzunehmen, vernunftigerweise nur als Inkaufnahme des Erfolgs ausge-
legt werden kann (BGE 137 IV 1 E. 4.2.3). Eventualvorsatz kann indessen auch
vorliegen, wenn der Eintritt des tatbestandsmassigen Erfolgs nicht in diesem Sin-
ne sehr wahrscheinlich, sondern bloss mdglich war. Doch mussen dann zum Wis-
sen des Taters weitere Umstande hinzukommen. Solche liegen namentlich vor,
wenn der Tater das ihm bekannte Risiko nicht kalkulieren und dosieren kann und
das Opfer keine Abwehrchancen hat (BGE 133 IV 9 E. 4.1; Urteile des Bundesge-
richts 6B_1062/ 2017 vom 26. April 2018 E. 2.12 und 6B_565/2017 vom 7. August
2017 E. 1.3. und 6B_79/2016 vom 16. Dezember 2016 E. 2.3.3; je mit Hinwei-

sen).
5. Beweismittel

5.1. Als Beweismittel liegen einerseits die Aussagen des Beschuldigten

(Urk. D1/2/1-6, Prot. | S. 7-14, 28 ff. und Prot. Il S. 8 ff.), der Privatklagerin

(Urk. D1/3/1-2; Prot. | S. 14-27), des wahrend der tatlichen Auseinandersetzung
anwesenden Sohnes C._ (Urk. D1/4/2-4; inkl. Videobefragung; Urk. 37/2
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[Ubersetzte Abschrift der Videobefragung]) und der unbeteiligten befragten Perso-
nen(E.__ [Urk.D1/4/1],F.___ [Urk.D1/4/51und G._____ [Urk. D1/4/6])
vor. Auf der anderen Seite liegen als objektive Beweismittel der Polizeirapport der
Kantonspolizei Zirich vom 25. September 2018 mit Nachtragen (Urk. D1/1/1-4),
die Fotodokumentation der Kantonspolizei Zurich (Urk. D1/5/1), die arztlichen Be-
funde Uber die Privatklagerin (Urk. D1/6/2-6; Urk. 27 [arztliches Attest Dr.

H.__ 1), die medizinischen Akten betreffend den Beschuldigten (Urk. D1/7/4-9),
den Bericht des Forensischen Instituts Zurich (FOR) und des Instituts flr Rechts-
medizin der Universitat Zurich (IRM) zur DNA-Spur auf dem Hals der Privatklage-
rin (Urk. D1/10/4-5) sowie den Whatsapp-Chatverlauf der Privatklagerin sowie
auszugsweise KESB-Akten mit Anhorungsprotokollen der Privatklagerin und der
beiden Kinder (Urk. D1/11/1-5) und schliesslich die von der Verteidigung einge-
reichte aussagepsychologische Stellungnahme zur Videobefragungvon C._
(Urk. 37/1) im Recht.

5.2. Auf die einzelnen Beweismittel wird in den nachfolgenden Erwagungen —
soweit fUr die Urteilsfindung relevant — zuriickzukommen sein. Dabei ist schon an
dieser Stelle festzuhalten, dass aus dem Grundsatz des rechtlichen Gehors zwar
die Pflicht zur Berlcksichtigung rechtzeitig und formrichtig gestellter Beweisantra-
ge folgt, dies indessen nicht bedeutet, dass samtliche angebotenen Beweise ab-
genommen werden mussen. Auch auf die Argumente des Beschuldigten oder
dessen Verteidigung ist im Rahmen der nachstehenden Erwagungen einzugehen.
Dabei muss sich das Gericht nicht ausdrucklich mit jeder tatsachlichen Behaup-
tung und jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen; vielmehr kann es sich
auf die fur die Entscheidfindung wesentlichen Gesichtspunkte beschranken (Urtei-
le des Bundesgerichts 6B_688/2019 vom 26. September 2019 E. 1.2.2;
6B_259/2017 vom 21. Dezember 2017 E. 1.2; je mit Hinweisen).

6. Subsumtion

6.1.
6.1.1. Gemass dem ambulanten Bericht des Spitals Biilach vom 25. September
2018 wurde ein Réntgen und eine Computertomographie des Schadels der Pri-

vatklagerin vorgenommen. Dabei wurden keine Hinweise auf eine Rippenfraktur
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oder auf eine Fraktur des Schadels gefunden. Ebenfalls wird aufgrund des CT
festgehalten, dass keine intrakranielle Blutung vorlag, aber es wurden 2 subgalea-
le Hamatome (Blutansammlung unter der flachigen Sehnenplatte des Schadels)
festgestellt, eines okzipital (am Hinterhaupt gelegen) und das andere parietal
(zum Scheitelbein gehérend). Am Abdomen (Bauch/Unterleib) wurden weder eine
Druckdolenz noch eine Nierenlogenklopfdolenz festgestellt, und auch keine Rut-
tel- oder Loslassschmerzen. Auf dem Integument (Gesamtheit der dusseren Haut)
wurde ein Hamatom am Kopf parietal rechts und okzipital mit einem Durchmesser
von ca. 8 cm, eine Druckdolenz am linken Mandibulawinkel (Kieferwinkel), eine
Schurfwunde am linken Ohr (unteres Ende) — aber keine offene Wunde, multiple
oberflachliche Abschiarfungen am Hals und am Brustkorb sowie ein Hamatom mit
intakter Beweglichkeit am rechten Knie festgestellt. Am Hals wurden sodann we-
der offene Wunden, noch ein Stridor (hdrbares Zischen beim Atmen) festgestellt,
jedoch wird festgehalten, dass Trachea (Luftrohre) und Schildknorpel klinisch in-
takt seien (Urk. D1/6/2).

6.1.2. Gemass dem Gutachten des IRM Ziirich vom 30. Oktober 2018 zeigten
sich bei der rechtsmedizinischen Untersuchung ca. 7 Stunden nach dem geltend
gemachten Ereignis an beiden Halsseiten und am Dekolleté der Privatklagerin
zahlreiche streifige Blutergusse, welche sich mit einer Entstehung im Rahmen ei-
nes Wirgens von vorne in Einklang bringen liessen. Die Blutergisse am Dekolle-
té kdnnten durch starken Druck oder Reibung mit Fingern entstanden sein. Die
Hautabschurfungen am Dekolleté und am Gesicht, welche Folgen tangential-
schurfender Gewalt darstellten, konnten durch Kratzen mit eigenen oder fremden

Fingernageln entstanden sein.

Zudem hatten sich Blutergisse am Kopf rechts, an der linken Ohrmuschel, am
rechten Knie und eine Schwellung am Kopf sowie die geschwollene Nase mit
Blutantragungen sowie die Quetsch-Riss-Wunde an der Ruckseite der linken
Ohrmuschel, welche allesamt Folgen stumpfer Gewalt darstellten, gefunden. Eine
Entstehung des Blutergusses am Kopf durch ein an den Haaren Reissen sei mdg-
lich, insbesondere in Zusammenschau mit den zahlreichen, mit den Haarwurzeln
gelockerten Kopfhaaren in der unmittelbaren Umgebung. Eine zusatzliche stump-

fe Gewalteinwirkung durch einen Schlag, einen Tritt oder durch einen Anprall an
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einer harten Oberflache wie z.B. dem Boden oder einer Wand sei ebenfalls nicht
ausgeschlossen. Die anderen Verletzungen konnten aus rechtsmedizinischer
Sicht durch Schlage oder auch Tritte entstanden sein. Diese Verletzungen konn-
ten hinsichtlich ihres Entstehungszeitraums wahrend dem gegenstandlichen Er-
eignis entstanden sein (Urk. D1/6/3 S. 7).

Bei der Hautrétung am linken Unterarm handle es sich um eine temporare Mehr-
durchblutung der Haut (Hyperamie), welche durch eine mechanische Reizung der
Haut entstehe und nach wenigen Stunden wieder verschwinde. Eine Entstehung
durch Reibung mit Fingern oder Fingerdruck wie z.B. bei einem Festhalten sei
moglich. Diese Hautrotung konne hinsichtlich ihres Entstehungszeitraums eben-
falls wahrend dem geltend gemachten Ereignis entstanden sein.

Diese Verletzung konne hinsichtlich der Lokalisation der Verletzungen (sie befan-
den sich an Korperstellen, welche mit eigener Hand erreicht werden kdnnten)
durch eine Selbsthandlung entstanden sein. Die Verteilung der Verletzungen,
welche auf ein dynamisches Geschehen hindeuten wirden und die Verletzung
von schmerzhaften und funktionellen Korperstellen, in diesem Falle Nase und

Ohr, seien fur eine Selbstverletzung untypisch.

Die verkrustete Hautlasion an der rechten Augenbraue, die Bluterglsse an der
rechten Flanke, an der rechten Oberarmstreckseite und an der rechten Ober-
schenkelaussenseite, sowie die Hautabschirfungen am rechten Arm und die
Hautnarben an beiden Ellbogen und am rechten Unterschenkel imponierten alter

und durften vor dem gegenstandlichen Ereignis entstanden sein.

Es konnten weder objektive Befunde einer kreislaufrelevanten Halskompression
(Stauungsblutungen) festgestellt werden, noch habe die Privatklagerin subjektive
Angaben zu zerebralen Ausfallerscheinungen (Bewusstlosigkeit, Schwindel, Seh-
storungen, unwillkarlicher Stuhl-/Urinabgang) gemacht. In Zusammenschau aller
Verletzungen und Befunde bestiinden somit aus rechtsmedizinischer Sicht keine
Anhaltspunkte fur eine Lebensgefahr. Aus rechtsmedizinischer Sicht misse an-
gemerkt werden, dass Tritte gegen den Kopf geeignet seien, lebensgefahrliche
Verletzungen wie Schadelbriache mit Blutungen im Schadelinnern oder im Gehirn
selbst zu verursachen (Urk. D1/6/3 S. 8).
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6.1.3. Aus dem Bericht von Dr. med. H.______, Facharzt fur Psychiatrie und Psy-
chotherapie vom 23. September 2019 (Urk. 54/2), der von der Privatklagerin ein-
gereicht wurde, ergibt sich nichts Massgebliches zum Verletzungsbild der Privat-
klagerin im Tatzeitpunkt. Allerdings halt der Bericht fest, dass die Privatklagerin
seit Ende Mai 2018 regelmassig bei ihm in ambulant-psychotherapeutischer Be-
handlung stehe. Sie habe im Rahmen der Scheidung vom Beschuldigten einen
psychophysischen Zusammenbruch erlitten, weil sie dort zum ersten Mal erfahren
habe, dass ihr Mann ein Sozialhilfebetriger sei, der seit Jahren ein totales Dop-
pelleben geflihrt habe und seit vielen Jahren in einer anderen Beziehung (angeb-
lich mit einer Prostituierten) lebe, sowie an funf verschiedenen Wohnorten gemel-
det sei und Uberall Sozialhilfe beziehe. Die Privatklagerin habe initial eine "heftige
emotionale Reaktion / Anpassungsstorung" (ICD-10: F43.20) mit Schockgefluhlen,
Panikattacken und vegetativen Symptomen etc. als Reaktion gezeigt und in der
Folge auch depressive Symptome gezeigt (S. 2). Die Privatklagerin habe ihm auf
seine Nachfrage, weshalb sie nicht zum Termin am 25. September 2018 erschie-
nen sei, Fotos von ihrem Zustand geschickt mit einem véllig verbluteten Gesicht,
Nasenbluten und Verletzungen an Mund, Ohr und Hinterkopf, sowie von Blutspu-
ren in der Wohnung. Anlasslich der nachsten Konsultation vom 4. Oktober 2018
habe sie in allen Details vom Ablauf der Gewaltanwendung ihres Ex-Mannes be-
richtet. Psychiatrischerseits sei die Privatklagerin emotional vollkommen traumati-
siert gewesen und habe alle Symptome einer posttraumatischen Belastungssto-
rung / PTBS (IC-10: F43.21) gezeigt (S. 3). Zusatzlich belastend sei gewesen,
dass die damalige Hausarztin der Privatklagerin deren korperlichen Beschwerden
nicht ernst genommen und nicht weiter abgeklart habe, so dass die Privatklagerin
auch von dieser Seite keine entsprechend korrekte Behandlung erfahren habe.
Erst nach dem Wechsel des Hausarztes anfangs Juni 2019 zu Dr.l.___ sei die
Privatklagerin weiter abgeklart worden (S. 4). Im Verlauf zeige die Privatklagerin
inzwischen eine deutliche Zustandsverbesserung und Stabilisierung. Dieser Zu-
stand sei aber nach wie vor instabil und zeige immer wieder deutliche Einbriche
mit depressiveren Tagen, Angsten, Panikattacken, Albtraumen, insbesondere
auch dann vermehrt, wenn sie mit der ganzen Thematik "Ex-Mann" konfrontiert
sei (S. 5).
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6.1.4. Aus dem Krankengeschichte-Blatt des Rheumatologen Dr. med. |.____
Uber die Privatklagerin vom 3. Juni 2019 geht hervor, dass ein Ultraschall der
Weichteile des Rippenbogens links keine Pathologien ergab und dass aufgrund
eines MRI der Brustwirbelsaule vom 24. Juni 2019 der Verdacht auf eine undislo-
Zierte, moglicherweise bereits partiell konsolidierte (verheilte) Fraktur des rechten
Processus costalis von THS (funften Brustwirbels) bestehe, jedoch keine Hinwei-
se auf sonstige posttraumatische Veranderungen bestiinden, insbesondere links
(Urk. D1/6/5 S. 4; Urk. D1/6/6). Weiter ergibt sich aus den Akten, dass Dr.I.
die Privatklagerin am 3. Juni 2019 erstmals untersucht hatte (Urk. D1/6/4).

6.1.5. Aus den tatnachsten medizinischen Akten des Spitals Bulach und des IRM
geht zum Verletzungsbild Ubereinstimmend hervor, dass die Privatklagerin nach
dem Vorfall vom 25. September 2018 lediglich relativ leichte Verletzungen an
Kopf, Hals, Rumpf und Knie erlitt, die nicht Gber Hdmatome, Schwellungen an
Kopf, Nase und linkem Ohr, verletzte Haarwurzeln, mehrere Hautverfarbungen
am Hals und am Rumpf und rot verkrustete Hautabtragungen am Dekolleté hin-
ausgingen. Insbesondere wurden weder Frakturen am Schadel noch an den Rip-
pen festgestellt und auch keine Einblutung ins Gehirn oder irgendwelche andere
offene Wunden. Entsprechend halt das IRM-Gutachten fest, dass sich die Privat-
klagerin nicht in Lebensgefahr befand. Weiter geht aus dem Bericht des Spitals
Bllach hervor, dass die Privatklagerin auch auf Druck im Bereich des Abdomens
keine Schmerzen angab. Auf diese medizinischen Befunde kann ohne weiteres
abgestellt werden, zumal sie sich decken und noch am Tage des Vorfalls von Arz-
ten aufgenommen wurden, welche die Privatklagerin weder bisher behandelten,
noch sonst in einer Beziehung zu ihr standen, wodurch ihre Wahrnehmung mass-
geblich hatte beeinflusst werden kdnnen. Dagegen kommt dem Bericht des
Rheumatologen hinsichtlich der am 25. September 2018 erlittenen Verletzungen
keine Beweiskraft zu. Einerseits datiert er fast ein Jahr spater und enthalt keine
Feststellungen zum massgeblichen Zeitpunkt. Insofern sind auch die Feststellun-
gen betreffend einen partiell verheilten Rippenbruch irrelevant, da ein solcher tat-
nah nicht festgestellt worden war und ohne weiteres in der Zeit danach gesche-
hen sein kann. Was der Psychiater Dr. H.__ zum Verletzungsbild berichtet,

geht nicht Uber das hinaus, was einerseits fotografisch von der Kantonspolizei Zu-
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rich (Urk. D1/5/1 S. 4-8 [Bilder mit Blutspuren in Wohnung, an der Privatklagerin
und an Gegenstanden]) und befundmassig vom Spital Bilach und dem IRM fest-
gestellt wurde. Es ergibt sich jedoch klar, dass die psychischen Probleme der Pri-
vatklagerin mit der Situation und der Lebensfuhrung des Beschuldigten zusam-
menhangen und sich bereits im Mai 2018 anlasslich des Scheidungsverfahrens
manifestierten und keinen direkten Zusammenhang mit dem Vorfall vom 25. Sep-
tember 2018 haben.

6.2. Der Vorinstanz ist darin zuzustimmen, dass die bei der Privatklagerin fest-
gestellten Verletzungen das fur die Verwirklichung der schweren Korperverletzung
im Sinne von Art. 122 Abs. 3 StGB erforderliche Ausmass nicht aufweisen

(Urk. 83 S. 42). Die in der Anklage genannten, nach einem Jahr noch vorhande-
nen, Schmerzen im Bereich der Wirbelsaule und die Schadigung am Gehor sind
in der Anklage nicht ausreichend substantiiert beschrieben. Es ist zudem, genau
gleich wie bezuglich der ebenfalls aufgefuhrten Gleichgewichtsprobleme, be-
weismassig nicht erstellt, dass diese Verletzungen durch das inkriminierte Verhal-
ten des Beschuldigten am 25. September 2018 entstanden sind. Sie wurden trotz
ausfuhrlicher medizinischer Untersuchung der Privatklagerin im Spital Bulach (un-
ter Einbezug von Rontgen und CT) einerseits und der rechtsmedizinischen Unter-
suchung andererseits von den Arzten tatnah nicht beschrieben und auch im Be-
fund nicht festgestellt. Der Beschuldigte ist entsprechend vom Vorwurf der (voll-

endeten) schweren Korperverletzung freizusprechen.

6.3. Anzahl und Schwere der vom Spital Bulach und dem IRM festgestellten Ver-
letzungen der Privatklagerin (siehe vorstehende Erw. 6.1.5) erflllen aber ohne
Zweifel den Tatbestand der einfachen Korperverletzung im Sinne von Art. 123
Abs. 1 StGB und gehen Uber den Tatbestand der Tatlichkeiten hinaus. Gestitzt
auf das Gutachten des IRM ist zudem als erstellt zu erachten, dass die Verteilung
und die Lokalisation der einzelnen Verletzungen auf die Beibringung wahrend ei-
nes dynamischen Geschehens und auf eine stumpfe Gewalteinwirkung zurtickzu-
fuhren sind, wobei sie fur eine Selbsthandlung untypisch sind. Wie oben ausge-
fuhrt (Erw. 111.2.2.), anerkennt der Beschuldigte denn auch, dass er fur die Bei-
bringung verantwortlich und der mehrfachen einfachen Korperverletzung schuldig

zu sprechen ist.
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6.4. Um entscheiden zu kdnnen, ob der Beschuldigte durch sein Handeln eine
schwere Korperverletzung in Kauf nahm und damit wegen Versuchs dazu schul-
dig zu sprechen ist, wovon die Anklage ausgeht, lasst sich nur anhand der kon-

kreten Tatumstande entscheiden.

6.4.1. Dabei stehen die Aussagen der Privatklagerin und des Beschuldigten im
Vordergrund, obwohl der gemeinsame Sohn C._ (geb. tt.mm.2011) zur Tat-
zeit ebenfalls in der Wohnung anwesend war und mindestens teilweise gesehen
hat, was sich zwischen seinen Eltern zutrug, obwonhl sie ihn mehrmals in sein
Zimmer schickten, wie beide Eltern Ubereinstimmend aussagten (Urk. D1/3/1 S. 2;
D1/3/2 S. 11, 15 [Privatklagerin]; Urk. D1/2/1 S. 5 [Beschuldigter]). Der damals 7-
jahrige C.___ war offensichtlich durch den heftigen Streit seiner Eltern, die
nach eigenen Aussagen des Beschuldigten am Boden einen heftigen Kampf flhr-
ten (Urk. D1/2/4 S. 3, 4 f. und S. 5 F/A 26) resp. sich in einem starken Gerangel
befanden (Urk. D1/2/6 S. 4), derart heftig verunsichert und verangstigt, dass er
seinen in ltalien lebenden Onkel, den Bruder seiner Mutter, anrief und ihn auffor-
derte, sie holen zu kommen und mit zu sich nach Italien mitzunehmen, unmittel-
bar nachdem der Beschuldigte die Wohnung verlassen hatte (Urk. D1/3/2 S. 16
F/A 78). Darauf unterhielt sich die Privatklagerin mit inrem Bruder per Videoanruf,
worauf dieser angesichts des Aussehens der Privatklagerin (Blutspuren im Ge-
sicht an Nase und Ohr) sofort aufbrach und am nachsten Morgen bei der Privat-
klagerin eintraf (Urk. D1/3/2 S. 16 F/A 79). Wie aus dem Polizeirapport der Kan-
tonspolizei vom 25. September 2018 hervorgeht, meldete der altere Sohn
D.__ (geb. tt.mm.2006) den Vorfall der Einsatzzentrale, als er von der Schule
nach Hause gekommen war (Urk. D1/1/1 S. 2 und 4). Aufgrund der Aussage der
Privatklagerin, wonach sie ehrlich gesagt die Polizei nicht habe anrufen wollen
bzw. dass sie vor allem ein Kontakt - und Rayonverbot habe erwirken wollen
(Urk. D1/3/2 S. 15 f.), und ihrer ersten Deposition, "als er dann weg war, riefen wir
die Polizei" (Urk. D1/3/1 S. 3), ist ohne Weiteres darauf zu schliessen, dass die
Polizei aufgrund und nach Absprache mit dem Bruder der Privatklagerin alarmiert
wurde. Dieser Umstand wirkt sich massgeblich auf die Wurdigung der Authentizi-
tat der Aussagenvon C.___ aus: Aus ubereinstimmenden Angaben ergibt sich,

dass es sich beim vorliegenden Geschehen um den ersten Vorfall solcher Art
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handelt, den C.__ bei seinen Eltern gesehen hat. Dass ein solches gewalttati-
ges Geschehen zwischen seinen eigenen Eltern von einem 7-jahrigen Kind
schwer richtig einzuordnen und es emotional in besonderem Masse betroffen ist,
bedarf keiner weiteren Erlauterung. Dass ein so junges Kind in einer ungewohn-
ten Situation besonders leicht beeinflussbar ist, ebenso wenig. Aus dem Darge-
legten ergibt sich, dass das Vorgefallene mittels Videotelefonie zwischen der Pri-
vatklagerin und ihrem Bruder im Beisein von C.___ unmittelbar nach dem Er-
eignis und noch unter dem Eindruck des Erlebten besprochen wurde, so dass ein
massgeblicher Einfluss dadurch auf die Wahrnehmung bzw. Erinnerung des Ge-
schehensvon C.___ nahe liegt. Ein weiteres Mal horte C.__ |, was vorgefal-
len war, als die Privatklagerin D.___ alles erzahlte, nachdem er von der Schule
nach Hause gekommen war (Urk. D1/2/5/3 S. 4). Die erste Aussagevon C._
gegenuber den ausgeruckten Polizeibeamten, die mit ihm alleine in seinem Zim-
mer sprachen (Urk. D1/3/2 S. 11), fusste bereits nicht mehr einzig auf dem selbst
Wahrgenommenen, sondern insbesondere auch auf den Ausfuhrungen und Dis-
kussionen zwischen seiner Mutter und seinem Onkel, der offenbar die Situation
derart schwerwiegend einschatzte, dass er ankundigte, sofort aufzubrechen, da
die Situation mit dem Beschuldigten nicht weiter aufrechterhalten werden durfe,
wie die Privatklagerin deponierte (Urk. D1/3/2 S. 16). Das zur ersten (nicht proto-
kollierten) Aussage von C.__ Dargelegte gilt noch viel mehr bezuglich seiner
Aussage anlasslich der Videobefragung vom 18. Dezember 2018 (Urk. D1/4/2-4),
da er inzwischen auch noch mit dem Sozialarbeiter J._ und seinem von der
KESB Bulach Nord ernannten Beistand Herr K.___ Uber den Vorfall gespro-
chen hatte. Dabei ist einerseits in Betracht zu ziehen, dass beide Kinder zuerst
keine Aussagen bei der Polizei machen und nicht gegen ihren Vater aussagen
wollten, wie der Beistand der Kinder, Herr K.___ | gegenuber der Staatsanwalt-
schaft am 11. Oktober 2018 deutlich machte (Urk. D1/13/5). Andererseits willigte
C.___ erst nach dem zweiten Gesprach mit dem Sozialarbeiter . und im
Beisein seines Beistandes ein, eine Aussage zu machen, die Privatklagerin ge-
genuber der Staatsanwaltschaft (D1/3/2 S. 17 F/A 83) und spater auch gegenuber
der KESB Biilach Nord (Urk. D1/2/5/3 S. 6) sowie in Ubereinstimmung mit
C.__ angab (Urk. D1/2/5/1 S. 3 und Urk. 37/2 S. 16 [Wortprotokoll von Vide-

obefragung]). Es besteht somit eine sehr grosse Wahrscheinlichkeit, dass das,
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was C._ anlasslich der Videobefragung fast drei Monate nach dem Vorfall als
seiner Erinnerung gemass deponierte, durch das mehrfach von nahen Bezugs-
personen Gehorte beeinflusst und durch Erinnerungs(ver)falschungen nicht mehr
Uberwiegend dem selbst Wahrgenommenen entspricht, bzw. es ist davon auszu-
gehen, dass suggestive Bedingungen vorlagen, die bereits die (nicht protokollier-
te) Erstaussage, aber insbesondere auch die per Videoaufzeichnung festgehalte-
nen Aussagen beeinflussten (vgl. dazu insbesondere LUDEWIG/BAUMER/TAVOR,
EinfUhrung in die Aussagepsychologie, in: Ludewig/Baumer/Tavor [Hrsg.], Aussa-
gepsychologie flr die Rechtspraxis, 2017, S. 28 ff., 71 ff., 76; BEN-
DER/NACK/TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4. Aufl. 2014, Rz 322 f., 710
und 711). Darauf lassen zum Beispiel die Aussagen von C.___ schliessen, wo-
nach der Vater den Kopf der Mutter dreimal auf den Boden geschlagen habe,
dass er nichts Falsches aussagen wolle, dass er den Begriff "Hérensagen" ohne
weiteres verstand, was nicht altersadaquat erscheint, und dass er das Geschehen
als vollstandige Einheit schildert, obwohl er jedenfalls kurzzeitig immer wieder auf
Geheiss der Eltern weggegangen war und bereits deshalb nicht alle Einzelheiten
selbst mitbekommen haben kann. Dass er dennoch die genau gleichen Einzelhei-
ten des Geschehens wiedergibt, wie es seine Mutter tat, bekraftigt den Eindruck,
dass seine Aussage nicht alleine auf selbst Wahrgenommenem beruht, insbeson-
dere vor dem Hintergrund, dass die Privatklagerin bereits bei der ersten Einver-
nahme durchaus unterschiedliche Ablaufe geschildert hatte, wie nachstehend
dargelegt wird. Insofern ist der Verteidigung zuzustimmen, dass aus den Aussa-
genvon C.__ jedenfalls nichts zu Lasten des Beschuldigten abgeleitet werden
kann (siehe auch Urteil des Bundesgerichts 6B_1034/2019 vom 10. September
2020 E. 2.2.2).

6.4.2. Entgegen der Vorinstanz erweisen sich die Aussagen der Privatklédgerin
nicht als uneingeschrankt schlissig und Uberzeugend, zumal selbst die Vorin-
stanz verbleibende Zweifel und Fragezeichen anfuhrt. Aufgrund der Aussagen der
Privatklagerin lasst sich nicht schlissig ein Ablauf der Geschehnisse rekonstruie-
ren, macht sie doch immer wieder unterschiedliche Angaben zur Reihenfolge hin-
sichtlich wann und wie oft sie vom Beschuldigten geschlagen, wie oft ihr Kopf ge-

gen den Boden geschlagen wurde oder wie oft sie zu Boden fiel und wann in dem
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Geschehen der gemeinsame Sohn C.__ aus seinem Zimmer kam und anfing
zu schreien. Auch gab sie bei der ersten Befragung an, sie sei in der Kiche auf
den Boden gefallen (Urk. D1/3/1 S. 2), wohingegen sie bei der Staatsanwaltschaft
aussagte, dies sei im Wohnzimmer passiert (Urk. D1/3/2 S. 8). Bei der Polizei gab
sie zu, dass der Beschuldigte die Wohnungstire habe aufschliessen und aus der
Wohnung rennen wollen, sie ihn aber am Arm festgehalten und ihm gesagt habe,
er solle die Schlussel hierlassen, worauf sie ihn zuriickgehalten habe, da sie nicht
gewollt habe, dass er ihr die Schlussel wegnehme (Urk. D1/3/1 S. 2), was auch im
Kontext eindeutig so zu verstehen ist, dass sie — wie der Beschuldigte von Anfang
an ausgesagt hatte (Urk. D1/2/1 S. 4) — den Schlussel auf sich trug und ihn dem
Beschuldigten nicht aushandigen wollte. Bei der Staatsanwaltschaft fihrte sie da-
gegen aus, der Wohnungsschlussel sei neben der Tiire gelegen; der Beschuldigte
habe die Wohnung verlassen, weshalb es nur so moglich gewesen sei, dass er
die Schlussel genommen und die Ture aufgemacht habe, denn der normale
Schlussel (sc. mit dem Pluschaffchen daran) sei nach dem Weggang des Be-
schuldigten im Turschloss gewesen (Urk. D1/3/2 S. 14 f.), was wiederum eindeu-
tig dahingehend zu verstehen ist, dass sich der Schlissel bei der Ture und nicht
auf ihr befand. Sie bestritt auch ausdrucklich, den Beschuldigten eingesperrt zu
haben (Urk. D1/3/2 S. 27 F/A 141). Allerdings widerspricht sich die Privatklagerin
diesbezuglich auch selbst, indem sie zugibt, sie habe Angst gehabt, dass er den
Schlissel mitnehme und sie habe sicher sein wollen, dass er ihn nicht mitge-
nommen habe (Urk. D1/3/2 S. 15 F/A 75). Auch widerspricht sich die Privatklage-
rin selbst, indem sie bei der Staatsanwaltschaft explizit bestritt, dass sie den Be-
schuldigten am Arm gehalten habe und dass er die Wohnung nicht habe verlas-
sen koénnen (Urk. D1/3/2 S. 27). Schliesslich zeugen die Aussagen der Privatkla-
gerin, wonach sie den Fusstritt des Beschuldigten gegen ihren Kopf "beinahe
nicht bemerkt" habe, weil sie so benebelt gewesen sei oder wonach sie sich da-
ran erinnere, dass er ihren Kopf gegen den Boden geschlagen habe, weil ihr Hin-
terkopf geschwollen sei (Urk. D1/3/1 S. 3), resp. dass sie nicht sicher sei, ob das
ein Fusstritt gewesen sei (Urk. D1/3/2 S. 11 F/A 52) von wenig Authentizitat und
Zuverlassigkeit. Dies wird dadurch verstarkt, dass die Privatklagerin bei der zwei-
ten Befragung durch die Staatsanwaltschaft nur rund 3 Wochen nach der ersten

Befragung am Tag des Vorfalls zuerst gar keine Aussagen zur Sache machen
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wollte mit der Begrindung, sie wolle jetzt nichts sagen, das ihren bisherigen Aus-
sagen widerspreche (Urk. D1/3/2 S. 4). Hat ein Beteiligter wirklich selbst Erlebtes
darzulegen, besteht erfahrungsgemass nur ein minimales Risiko, sich zu wider-
sprechen, jedenfalls was den Kerngehalt der Aussage betrifft, und innerhalb so
kurzer Zeit nach dem Ereignis. Als die Privatklagerin dennoch zur Aussage aufge-
fordert wird, weicht sie aus und beantwortet die Frage erst nach erneuter Auffor-
derung und erst noch sehr vage damit, sie erinnere sich, dass der Beschuldigte
sie beleidigt habe, sie ihren Sohn ins Zimmer geschickt habe und der Beschuldig-
te dann begonnen habe, sie zu schlagen, warum wisse sie nicht und fur die De-
tails, wie er auf sie losgegangen sei, wolle sie auf die Aussagen bei der Polizei
verweisen (Urk. D1/3/2 S. 6). Als sie auf ihre Bitte hin konkrete Fragen beantwor-
ten sollte, wich sie weiterhin aus und machte nur vage Angaben, bzw. sagte im-
mer wieder, sie kdnne sich nicht gut daran erinnern (Urk. D1/3/2 F/A 27, 33, 37,
42,43, 45, 48, 52, 58). Letztlich bleibt auch vor dem Hintergrund ihrer Aussage,
sie hatte die Starke der Schlage des Beschuldigten auf einer Skala von 1 bis 10
(1 = eine leichte Berthrung; 10 = wie ein Profiboxer) mit 2 angegeben, wenn sie
keine Zeichen oder Auswirkungen gehabt hatte, aber aufgrund des Verletzungs-
bildes wurde sie 7 oder 8 sagen (Urk. D1/3/2 S. 11), nicht nachvollziehbar, dass
sie einen Fusstritt gegen den Kopf "beinahe nicht gespurt" haben kdnnte, da sie
weder bewusstlos noch sonst schwerwiegend verletzt war. In ihrer Desinteresse-
Erklarung vom 24. Marz 2021 erklart die Privatklagerin erneut, sie habe diesen
Tritt, von dem ihr C.___ berichtete, selbst nicht bemerkt und sie bezweifle, dass
es einen Fusstritt gegeben habe. Auch sie gehe davon aus, dass er dies falsch
wahrgenommen haben musse, da sie am Ohr geblutet habe, was ihn beeinflusst
haben moge (Urk. 92/2 S. 1).

6.4.3. Demgegenuber erweisen sich die Aussagen des Beschuldigten als im
Wesentlichen mit denjenigen der Privatklagerin darin Ubereinstimmend, dass es
schon kurz nach Eintreffen des Beschuldigten in der Wohnung der Privatklagerin
zu einem lauten verbalen Streit zwischen den Ex-Eheleuten kam, im Verlaufe
desselben sich diese gegenseitig stiessen und ohrfeigten und die Privatklagerin
zu Boden fiel, wo beide miteinander kampften, bzw. wo ein wuster Streit stattfand
(Urk. D1/2/4 S. 3 F/A 3 und S. 4 f.; Urk. 92/2 S.1; Prot. Il S. 21-24), auch wenn der
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Beschuldigte am Anfang der Untersuchung durchaus das Geschehen bagatelli-
sierte und das wirkliche Ausmass der Auseinandersetzung verschwieg, bzw. ex-
plizit bestritt, dass er die Privatklagerin gewurgt, an den Haaren gerissen, ihren
Kopf auf den Boden geschlagen und ihr einen Fusstritt gegen den Kopf gegeben
habe (Urk. D1/2/1 S. 4). Seine Aussagen erweisen sich vor dem Hintergrund der
objektiven Verletzungsfolgen und der Angaben der Privatklagerin in ihrer Desinte-
resse-Erklarung als glaubhaft. So gibt die Privatklagerin erstmals ausdrucklich zu,
dass es wegen der Vorwurfe, die sie ihm wegen einer anderen Frau gemacht hat-
te, zum Streit kam (Urk. 92/2 S. 1), wohingegen sie dies in der zweiten Befragung
noch bestritten hatte (Urk. D1/3/2 S. 26 F/A 135). Zudem stimmt die erste Aussa-
ge des Beschuldigten gegenuber der Polizei, wonach sie die Haustlre mit dem
Schlissel abgeschlossen und ihn im Haus eingesperrt habe (Urk. D1/2/1 S. 4
F/A 17) bzw. dass er zur Tur gegangen sei und habe weggehen wollen, aber es
keine Moglichkeit gegeben habe, worauf er den Schlussel wegen des hervor-
schauenden Affchenanhangers in ihrer Hosentasche entdeckt und ihn ihr wegge-
nommen habe (Urk. D1/2/1 S. 4 F/A 18), mit der ersten Aussage der Privatklage-
rin Uberein. Das spricht trotz der Bagatellisierung hinsichtlich der Verletzungsfol-

gen durchaus fur die Glaubhaftigkeit der Aussagen des Beschuldigten.

6.4.4. Aufgrund des Aussageverhaltens der Privatklagerin und des Beschuldig-
ten ist festzuhalten, dass bezlglich des Tatablaufs erhebliche Zweifel an beiden
Darstellungen verbleiben, ebenso wie bezlglich der einzelnen vorgefallenen Tat-
handlungen. Es besteht vor dem Hintergrund der inkonsistenten und widersprich-
lichen Aussagen der Privatklagerin dazu keinerlei Anlass, auf ihre diesbezugli-
chen Angaben abzustellen, zumal sich erwiesen hat, dass sie zum Kerngesche-
hen nicht zuverlassig und authentisch aussagte. Aufgrund der Anerkennung des
Tatvorwurfs der einfachen Korperverletzung und der Tatlichkeiten durch den Be-
schuldigten sowie aufgrund des Gutachtens des IRM ist als erstellt zu erachten,
dass die Privatklagerin wahrend eines heftigen verbalen Streits zu Boden fiel, sich
dabei den Kopf anschlug und die weiteren stumpfen Verletzungen (Hamatome,
Hautabschurfungen, Hautverfarbungen am Hals) sowie die Schwellung am Kopf
mit teilweise ausgerissenen Haaren auf die Einwirkungen des Beschuldigten wah-

rend des Kampfes bzw. Gerangels am Boden entstand. Eine Selbstbeibringung
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durch die Privatklagerin kann gestutzt auf das Gutachten des IRM ausgeschlos-
sen werden. Weder ein absichtliches Wurgen, noch ein Tritt gegen den Kopf der
Privatklagerin noch ein mehrmaliges aktives Schlagen des Kopfes durch den Be-
schuldigten gegen den Boden konnte rechtsgenltgend erstellt werden. Aufgrund
der glaubhaften und konstanten Aussagen des Beschuldigten, die durch die erste
Aussage der Privatklagerin gestutzt wird, war seine Absicht darauf gerichtet, der
Privatklagerin — unter Anwendung von Gewalt und jedenfalls gegen ihren Willen —
den Wohnungsschlussel zu entreissen, um die Wohnung zu verlassen. Alleine
diese Absicht Iasst einen Vorsatz, der Privatklagerin erhebliche Verletzungen zu-
zufugen, als unrealistisch und damit unwahrscheinlich erscheinen. Anhand des
Tatgeschehens lasst ein solcher ebenfalls nicht erstellen. Selbst die Privatklagerin
gibt an, die Schlage auf einer Skala zwischen 1 und 10 mit einer 2 zu bewerten,
so dass nicht von besonders heftigen Schlagen ausgegangen werden kann. Auch
erscheint die Aussage des Beschuldigten wonach ein Ohrring der Privatklagerin
an seinem Pullover hangen blieb und die Ohrverletzung darauf zurickzufuhren
sei (Urk. D1/2/4 S. 5) durchaus plausibel. Andererseits hat der Beschuldigte
dadurch, dass es zu dem heftigen tatlichen Streit mit der Privatklagerin kam und
er mit ihr am Boden "kampfte", damit rechnen mussen, dass er die Privatklagerin
dabei (wenn auch nicht schwer) verletzt. Das hat er in Kauf genommen, indem er
ihr sie mehrmals schlug und ihr den Wohnungsschlissel gewaltsam wegnahm.
Mithin hat der Beschuldigte durch das Haare-Reissen, die Schlage und die ge-
waltsame Einwirkung beim Entreissen des Schlussel objektiv und subjektiv den
Tatbestand der einfachen Korperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1
StGB mehrfach erflillt, woflir er schuldig zu sprechen ist. Wie die Vorinstanz zu-
treffend erwog, ereigneten sich die Tathandlungen innerhalb eines Jahres nach
der Scheidung, so dass die Tat von Amtes wegen zu verfolgen und kein Strafan-
trag erforderlich war (Art. 123 Ziff. 2 Abs. 4 StGB).

6.5. Die Anklage wirft dem Beschuldigten bezlglich des Wirgens eine Drohung
vor (Urk. 21 S. 3). Weder ist das Wirgen als vorsatzliche oder eventualvorsatzli-
che Tathandlung erstellt, noch wirde ein solches Wurgen den Tatbestand nach
Art. 180 Abs.1 StGB erfullen, wie die Vorinstanz zutreffend erwog (Urk. 83

S. 44 f.). Von diesem Vorwurf ist der Beschuldigte ebenfalls freizusprechen.
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IV. Strafe und Vollzug

1.  Vorbemerkung

Der Beschuldigte ist ausser fur die mehrfache einfache Korperverletzung auf-
grund des rechtskraftigen Schuldspruchs auch fur die grobe Verletzung der Ver-
kehrsregeln im Sinne von Art. 90 Abs. 2 SVG in Verbindung mit Art. 100 Ziff. 1
SVG sowie Art. 27 Abs. 1 SVG und Art. 4a Abs. 1 VRV zu bestrafen. Dieser Ver-
urteilung liegt gestutzt auf die von der Vorinstanz vorgenommene Sachverhalts-
feststellung und rechtlichen Wirdigung zusammengefasst Folgendes zugrunde:
Der Beschuldigte fuhr am 24. Mai 2019 um 10.11 Uhr den Personenwagen VW D
auf der Autobahn A1 in Richtung Zurich auf der Hohe von Autobahnkilometer ...
beiL._ mit einer toleranzbereinigten Geschwindigkeit von 115 km/h, wobei
an dieser Ortlichkeit infolge einer Baustelle die Héchstgeschwindigkeit auf 80
km/h reduziert war (Urk. 21 S. 4 und Urk. 83 S. 45 f.).

2. Strafzumessungsregeln / Bildung einer Gesamtstrafe

Betreffend die allgemeinen Regeln der Strafzumessung nach Art. 47 ff. StGB
kann auf die zutreffenden Ausfihrungen der Vorinstanz verwiesen werden

(Urk. 51 S. 27). Im Hinblick auf die Bildung einer Gesamtstrafe nach Art. 49

Abs. 1 StGB ist ergénzend auf die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichts
zu den Grundsatzen der Strafzumessung nach Art. 47 ff. StGB und zur Gesamt-
strafenbildung nach Art. 49 Abs. 1 StGB in Anwendung des Asperationsprinzips
vorab hinzuweisen (BGE 144 IV 313 E. 1.1; 144 IV 217 E. 3; 142 IV 137 E. 9.1;
141 1V 61 E. 6.1.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_523/2018 vom 23. August 2018
E. 1.2.2; je mit Hinweisen). Der Gesetzgeber hat fur den Bereich der leichteren
und mittleren Kriminalitat die Geldstrafe als die der Freiheitsstrafe vorgehende
Regelsanktion vorgesehen (BGE 134 IV 82 E. 4.1). Das Bundesgericht bekraftigt
auch in seiner neueren Rechtsprechung den Vorrang der Geldstrafe gegenuber
der Freiheitsstrafe im Strafbereich von bis sechs Monaten und die Ungleichartig-
keit von Freiheitsstrafe und Geldstrafe (BGE 144 IV 217 E. 3.3.3 und 3.6). Es halt
dabei unter Hinweis auf den Gesetzgeber auch nach der Anderung des Sanktio-
nenrechts ausdrucklich am Prinzip der Zulassigkeit einer Gesamtstrafe nur bei
gleichartigen Strafen unter Anwendung der konkreten Methode fest. Dass die an-
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zuwendenden Strafbestimmungen abstrakt gleichartige Strafen androhen, gentgt
nicht (BGE 144 IV 313 E. 1.1.1; 144 IV 217 E. 3.3.4 und 3.5.4; 137 IV 57

E. 4.3.1). Das Gericht hat sich zur Wahl der Strafart fur die konkreten Delikte zu
aussern und hat — nach Festsetzung einer hypothetischen Einsatzstrafe fur das
schwerste Delikt — namentlich bei alternativ zur Verfligung stehender Geld- oder
Freiheitsstrafe fur die weiteren Delikte im Hinblick auf das Gebot der Verhaltnis-
massigkeit anzugeben, warum sie fur diese weiteren Taten jeweils eine Freiheits-
strafe fUr erforderlich halt (BGE 144 IV 217 E. 3.5.4, 4.1 und 4.3). Ferner ist einlei-
tend festzuhalten, dass bei der Wahl der Sanktionsart als wichtiges Kriterium die
Zweckmassigkeit einer bestimmten Sanktion, ihre Auswirkungen auf den Tater
und sein soziales Umfeld sowie ihre praventive Effizienz zu bericksichtigen ist
(BGE 134 IV 97 E. 4.3). Nach dem Prinzip der Verhaltnismassigkeit soll bei alter-
nativ zur Verflgung stehenden und hinsichtlich des Schuldausgleichs aquivalen-
ten Sanktionen im Regelfall diejenige gewahlt werden, die weniger stark in die
personliche Freiheit des Betroffenen eingreift (BGE 138 IV 120 E. 5.2). Halt das
Gericht im Rahmen der Gesamtstrafenbildung fur einzelne Delikte im konkret zu
beurteilenden Fall unter Beachtung des Verhaltnismassigkeitsprinzips eine Geld-
strafe nicht mehr fur schuldadaquat und zweckmassig, hindert Art. 41 Abs. 1
StGB sie nicht daran, auf Einzelfreiheitsstrafen von weniger als sechs Monaten zu
erkennen, wenn die daraus zu bildende Gesamtstrafe sechs Monate Ubersteigt
(BGE 144 IV 217 E. 4.3).

3. Strafrahmen

3.1. Fur die Tatbestande der einfachen Korperverletzung sowie der groben Ver-
kehrsregelverletzung sind Strafen von drei bis 180 Tagessatzen Geldstrafe (a
mindestens Fr. 30.— und hdéchstens Fr. 3'000.—, Art. 34 StGB) bis zu drei Jahren
Freiheitsstrafe vorgesehen (Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB, Art. 90 Abs. 2 SVG).

3.2. Die tat- und taterangemessene Strafe ist grundsatzlich innerhalb des or-
dentlichen Strafrahmens der (schwersten) Strafbestimmung unter obligatorischer
Berucksichtigung der einzelnen Strafzumessungsfaktoren festzusetzen. Durch
Strafscharfungs- oder Strafmilderungsgrinde wird der ordentliche Strafrahmen

jedoch nicht automatisch erweitert. Dieser ist nur zu verlassen, wenn ausserge-
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wohnliche Umstande vorliegen und die fir die betreffende Tat angedrohte Strafe
im konkreten Fall zu hart bzw. zu milde erscheint (BGE 136 IV 55 E. 5.8 mit Hin-

weisen).

4. Tatkomponenten

4.1. Mehrfache einfache Kérperverletzung

a) Esist von der mehrfachen einfachen Korperverletzung als dem schwersten
Delikt fur die Bemessung der Einsatzstrafe auszugehen.

b) In objektiver Hinsicht fallt zunachst die Art und Schwere der beigebrachten
Verletzungen in Betracht. Der Beschuldigte verursachte Schmerzen, die mehrere
Tage anhielten und Verletzungen am Kopf, an der Nase, am Ohr sowie am
Rumpf, die durch seinen Ubergriff entstanden und die zur vollstandigen Aushei-
lung noch langer andauerten. Der Beschuldigte fiel die Privatklagerin anlasslich
einer verbalen Auseinandersetzung an, nachdem sie ihm den Wohnungsschlissel
nicht aushandigen wollte, den er brauchte, um die Wohnung verlassen zu konnen.
Das Vorgehen war weder geplant noch besonders perfid und es handelte sich um
einen bisher einmaligen Vorfall, der angesichts der Emotionalitat der Beteiligten
eskalierte. Straferhdhend fallt in Betracht, dass der Beschuldigte die entstande-
nen Verletzungen nicht aufgrund einer einzigen Tathandlung verursachte, son-
dern einerseits die Privatklagerin schlug, andererseits sie an den Haaren riss und
ihr beim Kampfen weitere Verletzungen zufligte, obwohl sie bereits mit dem Ru-
cken auf dem Boden lag. Es liegt angesichts des Vorgehens und der verschiede-
nen Verletzungen insgesamt ein nicht mehr nur ganz leichtes Verschulden vor,

aber jedenfalls ein solches, das im untersten Strafdrittel anzusiedeln ist.

c) Das Verschulden wiegt in subjektiver Hinsicht noch leicht. Es kann dem Be-
schuldigten kein direktvorsatzliches Handeln in Bezug auf eine korperliche Verlet-
zung der Privatklagerin nachgewiesen werden. Allerdings liegt sein eventualvor-
satzliches Handeln nahe am direkten Vorsatz, ist doch aufgrund seiner korperli-
chen Uberlegenheit, als die Privatklagerin durch den Sturz riicklings auf dem Bo-
den zu liegen kam, ohne weiteres zu erwarten, dass alleine schon ein hartes Zu-

packen des Beschuldigten Verletzungen zur Folge haben kann. Das eventualvor-
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satzliche Handeln ist dennoch leicht strafmindernd zu bertcksichtigen. Ausser-
dem ist dem Beschuldigten zugute zu halten, dass er spontan und emotional han-
delte. Das subjektive Tatverschulden vermag das objektive mindestens teilweise
zu relativieren, zumal das Motiv des Ubergriffs, an den Schliissel zu gelangen, um
die Wohnung zu verlassen, durchaus nachvollziehbar und verstandlich erscheint,

auch wenn es das Vorgehen nicht zu entschuldigen vermag.

d) Das Tatverschulden wiegt somit insgesamt fur die mehrfache Korperverlet-
zung noch leicht. Es bleibt jedoch darauf hinzuweisen, dass das Tatverschulden
fur die mehrfache einfache Korperverletzung schwer genau aufzuteilen ist, da der
Beschuldigte die Verletzungen anlasslich eines dynamischen und wechselseitigen
Geschehens beging. Es rechtfertigt sich daher aufgrund des besonders engen
sachlichen, situativen und zeitlichen Zusammenhangs dieser Straftaten, fur die
mehrfache einfache Koérperverletzung keine Einzelstrafen festzusetzen. Ange-
sichts des noch leichten Verschuldens und vor dem Hintergrund der einige Zeit
andauernden Schmerzen der Privatklagerin erscheint fur die mehrfache Korper-
verletzung eine Strafe von 150 Tagessatzen Geldstrafe oder 5 Monaten Freiheits-

strafe als angemessen.

e) Angesichts des Umstandes, dass sich der Beschuldigte — wenn auch wegen
grober Verletzung von Verkehrsregeln — weder von einer bedingt ausgefallten
Geldstrafe noch von einer unbedingt ausgefallten Geldstrafe sowie dem Widerruf
von weiterer Delinquenz abhalten liess und auch wahrend laufender Probezeit
bzw. laufender Strafuntersuchung erneut delinquierte (siehe dazu nachstehende
Erw. IV.5.2.), kommt eine erneute Geldstrafe nicht mehr als gentigend abschre-
ckende Strafart in Betracht. Es ist nunmehr einzig eine Freiheitsstrafe als ange-
messene Sanktion geboten, um den Beschuldigten von erneuter Delinquenz ab-
zuhalten und ihm den Ernst der Lage klar zu machen, dass er bei einer weiteren
Missachtung des Gesetzes den Vollzug der Freiheitsstrafe zu gewartigen hat
(Art. 41 Abs. 1 lit. a StGB).

Dabei ist auf die einleitenden Ausfuhrungen zur Zulassigkeit von Freiheitsstrafen

von weniger als sechs Monaten bei der Gesamtstrafenbildung hinzuweisen, wenn



-38 -

die Gesamtstrafe mindestens sechs Monate Freiheitsstrafe betragt (vorstehende
Erw. IV.2. a.E.).

4.2.  Grobe Verkehrsregelverletzung

a) Nach standiger Rechtsprechung sind die objektiven und grundsatzlich auch
die subjektiven Voraussetzungen der groben Verkehrsregelverletzung ungeachtet
der konkreten Umstande zu bejahen, wenn die zulassige Hochstgeschwindigkeit
ausserorts oder auf Autobahnen um 30 km/h respektive 35 km/h oder mehr Uber-
schritten wird (BGE 143 IV 508 E. 1.3; 13211 234 E. 3.1; 131 IV 133 E. 3.2; 130 IV
32 E. 5.1; je mit Hinweisen). Je schwerer die Verkehrsregelverletzung objektiv
wiegt, desto eher wird Rucksichtslosigkeit subjektiv zu bejahen sein. Grundsatz-
lich ist daher von einer objektiv groben Verletzung der Verkehrsregeln auf ein zu-
mindest grobfahrlassiges Verhalten zu schliessen. Die Rucksichtslosigkeit ist
ausnahmsweise dann zu verneinen, wenn besondere Umstande vorliegen, die
das Verhalten subjektiv in einem milderen Licht erscheinen lassen (BGE 142 |V
93 E. 3.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_761/2019 vom 9. Marz 2020 E. 2.3.1; je
mit Hinweisen). Vorliegend Uberschritt der Beschuldigte die signalisierte Hochst-
geschwindigkeit von 80 km/h um 35 km/h (nach Abzug der Toleranz) auf der Au-
tobahn A1. Objektiv ist wiegt die Geschwindigkeitstiberschreitung damit schwer,
insbesondere, da der Beschuldigte die signalisierte Hochstgeschwindigkeit im Be-
reich einer Baustelle auf einem gerichtsnotorisch viel und dicht befahrenen Auto-
bahnabschnitt Uberschritt und damit das Risiko eines Unfalles um ein Vielfaches

erhohte.

b)  Wenn der Beschuldigte zu seiner Entlastung behauptet, er habe wegen
Stress nicht realisiert, dass die Hochstgeschwindigkeit von 100 km/h auf 80 km/h
reduziert worden sei (Urk. 83 S. 45), handelt es sich dabei um eine offensichtliche
Schutzbehauptung, hatte er doch nicht einmal die von ihm gewahnte Hochstge-
schwindigkeit respektiert und hatte er bereits in friheren Verfahren jeweils eben-
falls Stress als Grund fur die Geschwindigkeitstberschreitung angegeben

(Urk. D1/2/6 S. 9). Schliesslich erscheint es gerade bei infolge Bauarbeiten be-
engten Strassensituationen auf Autobahnen, die an sich schon erhéhter Aufmerk-
samkeit bedurfen, unglaubhaft, dass der Beschuldigte die Geschwindigkeitsbe-
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schrankung nicht realisiert haben will. Es ist im Gegenteil davon auszugehen,
dass es ihm gleichgultig war und er bewusst die Geschwindigkeit von 80 km/h um
35 km/h Uberschritt. Damit ist in subjektiver Hinsicht von Eventualvorsatz und
nicht mehr nur von Fahrlassigkeit auszugehen. Dabei liegt der Eventualvorsatz so
nahe beim direkten Vorsatz, dass sich keine wesentliche Strafminderung rechtfer-

tigt.

c) Ausgehend von den Strafmassempfehlungen der Schweizerischen Staats-
anwalte-Konferenz SSK (ehemalige Konferenz der Strafverfolgungsbehdrden der
Schweiz, KSBS), welche fur Geschwindigkeitstiberschreitungen im Bereich von
Art. 90 Abs. 2 SVG fur eine Geschwindigkeitsiberschreitung von 35-39 km/h auf
Autobahnen eine Geldstrafe in Hohe von 20 Tagessatzen vorsehen und als Richt-
linienfunktion dem Gericht als Orientierungshilfe dienen (Urteil des Bundesge-
richts 6B_510/2019 vom 8. August 2019 E. 4.3 mit Hinweisen), erscheint — isoliert
als Einzelstrafe betrachtet — eine hypothetische Einsatzstrafe von 40 Tagessatzen
Geldstrafe oder etwas mehr als einem Monat Freiheitsstrafe dem angesichts der
Grenze zur einfachen Verkehrsregelverletzung bei einer Geschwindigkeitstber-
schreitung von 29 km/h ausserorts nicht mehr als leicht zu bewertenden Ver-
schulden angemessen, zumal das Befahren einer Baustellensituation ein weit
grosseres Gefahrenpotential aufweist, als eine Ubersichtliche Ausserortsstrecke,
da der dichtere Verkehr und/oder die engeren Fahrspuren besonderer Aufmerk-

samkeit bedirfen.

d) Zur Strafart kann auf das unter Erwagung IV.4.1. (d) Gesagte verwiesen
werden. Um den Beschuldigten eindrucklich an die Einhaltung der Gesetze, na-
mentlich auch der Strassenverkehrsregeln, zu ermahnen, reicht offensichtlich we-
der eine bedingt noch eine unbedingt vollziehbare Geldstrafe aus und ebenso
wenig der Entzug des Fuhrerausweises fur 3 Monate im Jahre 2013 und fur 12
Monate 2014/2015 (Urk. D1/18712 S. 2), so dass auch flur die grobe Verkehrsre-

gelverletzung eine Freiheitsstrafe auszusprechen ist.

e) Asperiert ist die hypothetische Einsatzstrafe wegen der mehrfachen einfa-
chen Korperverletzung von 5 Monaten Freiheitsstrafe um 1 Monat auf 6 Monate
Freiheitsstrafe zu erhdhen.
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5. Taterkomponenten

5.1. Die Vorinstanz hat die Biographie und die personlichen Verhaltnisse des
Beschuldigten sowie die diesbezuglich relevanten Aspekte fur die Strafzumes-
sung dargelegt (Urk. 83 S. 50). Der Beschuldigte erhalt gemass eigenen Angaben
gegenwartig Fr. 2'000.— netto im Monat vom Sozialamt, wovon er seine Miete von
monatlich Monat Fr. 1'400.— und seinen Lebensunterhalt finanziert. Die Pramien
fur die Krankenkasse bezahlt das Sozialamt (Prot. Il S. 13, 17). Dazu hat er
Schulden in der Héhe von ca. Fr. 5'000.— (Urk. 86; D1/18/56 S. 6 f.). Im Ubrigen
sei auf die Ausfuhrungen zur Landesverweisung (nachstehende Erw.V.3.1. ver-
wiesen). Weder sein Vorleben noch seine personlichen Verhaltnisse wirken sich

vorliegend auf die Strafzumessung aus.

5.2. Deutlich straferhdhend wirken sich jedoch die zwei Vorstrafen des Beschul-
digten aus, welche bezlglich der groben Verkehrsregelverletzung zudem ein-
schlagig sind. Der Beschuldigte wurde vom Ministero pubblico del cantone Ticino
Bellinzona am 22. April 2013 wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln (Uber-
schreitung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit) zu einer Geldstrafe von 15 Ta-
gessatzen zu Fr. 120.—, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 3 Jahren, und
Fr. 500.— Busse verurteilt (Urk. 95). Am 11. August 2014 wurde er mit Strafbefehl
der Staatsanwaltschaft Frauenfeld wegen grober Verkehrsregelverletzung (Uber-
schreiten der zulassigen Hochstgeschwindigkeit auf der Autobahn um 39 km/h)
mit einer unbedingten Geldstrafe von 30 Tagessatzen zu Fr. 40.— verurteilt und
zudem wurde der bedingte Vollzug der Geldstrafe aus der Verurteilung vom

22. April 2013 widerrufen (Beizugsakten Staatsanwaltschaft Frauenfeld
SUV_F.2014.808). Das heutige Delikt beging er ausserdem wahrend laufender

Strafuntersuchung, was sich ebenfalls straferhhend auswirkt.

Das Gestandnis bezuglich der Geschwindigkeitsuberschreitung ist angesichts der
von Anfang an gegebenen erdrickenden Beweislage infolge Radarmessung und
-bild nur beschrankt strafmindernd zu berlcksichtigen und vermag jedenfalls die
fur die Vorstrafen angezeigte Strafscharfung nur teilweise aufzuwiegen. Es recht-
fertigt sich daher, die hypothetische Gesamtstrafe in Berucksichtigung der Tater-

komponenten zu erhdhen, und zwar auf 7 Monate Freiheitsstrafe, was dem Ver-
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schulden und den personlichen Verhaltnissen des Beschuldigten angemessen er-

scheint.

6. Anrechnung der erstandenen Haft

Keiner weiteren Erlauterung bedarf, dass dem Beschuldigten mit der Vorinstanz
die erstandenen 52 Tage Polizei- bzw. Untersuchungshaft in Anwendung von
Art. 51 StGB an die ausgefallte Freiheitsstrafe anzurechnen sind (Urk. 83 S. 53).

7. Vollzug / Verbindungsbusse

7.1. Das Gericht schiebt den Vollzug einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs
Monaten und hoéchstens zwei Jahren in der Regel auf, wenn eine unbedingte
Strafe nicht erforderlich erscheint, um den Tater von der Begehung weiterer Ver-
brechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB).

Gemass Art. 42 Abs. 4 StGB kann eine bedingte Strafe mit einer Busse nach

Art. 106 StGB verbunden werden (Verbindungsbusse). Mit der Verbindungsbusse
soll im Bereich der Massendelinquenz die Moglichkeit geschaffen werden, eine
spurbare Sanktion zu verhangen. Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die
Schnittstellenproblematik zwischen der gemass Art. 105 Abs. 1 StGB stets unbe-
dingten Busse fiir Ubertretungen und der bedingten Geldstrafe fiir Vergehen zu
entscharfen (BGE 146 IV 145 E. 2.2 mit Hinweisen). Die bedingte Strafe und die
Verbindungsbusse mussen in ihrer Summe schuldangemessen sein. Die Verbin-
dungsbusse darf also zu keiner Straferhéhung fihren (BGE 134 IV 1 E. 4.5.2, 134
IV 53 E. 5.2). Der Verbindungsbusse darf gegentber der bedingten Strafe nur un-
tergeordnete Bedeutung zukommen. Die Obergrenze betragt grundsatzlich einen
Finftel (BGE 146 IV 145E. 2.2; 1351V 188 E. 3.3 f.; BGE 134 IV 1 E. 4.5.2 und
E.6.2f1).

7.2. Im vorliegenden Fall sind die objektiven Voraussetzungen fir die Gewah-
rung des bedingten Strafvollzuges erfullt. Gewisse Bedenken hinsichtlich der Le-
galprognose ergeben sich hauptsachlich durch die wiederholte grobe Verletzung

der Verkehrsregeln, wobei besonders schwer ins Gewicht fallt, dass sich der Be-
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schuldigte auch durch das laufende Strafverfahren und die erstandene Haft nicht
von erneuter Delinquenz abhalten liess. Es rechtfertigt sich daher vorliegend, die
Freiheitsstrafe aufzuschieben und eine Probezeit von 3 Jahren festzusetzen, aber
dem Beschuldigten dennoch mittels einer Verbindungsbusse von Fr. 800.— eine
spurbare Lektion zu erteilen. Dieser ist — um wie dargelegt eine Erhdhung der
schuldangemessenen Strafe zu vermeiden — mit einer angemessene Reduktion

der auszusprechenden Freiheitsstrafe Rechnung zu tragen.

8. Ergebnis

Der Beschuldigte ist unter Wirdigung samtlicher Strafzumessungsgrinde und un-
ter Berucksichtigung der spezialpraventiven Wirkung insgesamt mit einer Frei-
heitsstrafe von 6 Monaten Freiheitsstrafe, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit
von 3 Jahren, und einer Verbindungsbusse von Fr. 800.— zu bestrafen. Die bereits

erstandene Haft von 52 Tagen ist an die Freiheitsstrafe anzurechnen.

V. Landesverweisung

1. Mit dem Wegfall der Katalogtat (schwere Korperverletzung) im Sinne von
Art. 66a Abs. 1 StGB und dem Umstand, dass die Ubrigen Delikte, welche einen
Schuldspruch zur Folge haben, nicht unter die Katalogtaten dieser Bestimmung

fallen, ist vorliegend zu prufen, ob statt dessen die nicht obligatorische (oder
bis

auch: fakultative) Landesverweisung gemass Art. 66a~> StGB anzuordnen ist,
nachdem die strafrechtliche Massnahme einer Landesverweisung seit Anklageer-
hebung ein Thema war, einer allfalligen Anordnung einer fakultativen Landesver-
weisung auch das Verbot der reformatio in peius nicht entgegensteht und die Par-
teien anlasslich der Berufungsverhandlung die Gelegenheit erhielten, sich zu die-

ser Moglichkeit zu daussern (Prot. Il S. 26 f.), nicht entgegensteht.

2.

2.1. Gemass Art. 66a°° StGB kann das Gericht bei einem Auslénder wie dem
Beschuldigten fur 3 bis 15 Jahre eine Landesverweisung aussprechen, wenn er
wegen eines Verbrechens oder Vergehens, das nicht von Art. 66a erfasst wird, zu

einer Strafe verurteilt wird, was wie gesehen vorliegend der Fall ist.
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2.2. Wie jeder staatliche Entscheid hat die nicht obligatorische Landesverwei-
sung unter Berucksichtigung des Verhaltnismassigkeitsprinzips nach Art. 5 Abs. 2
und Art. 36 Abs. 2 und 3 BV zu erfolgen. Zu prufen ist, ob das oOffentliche Interes-
se an der Landesverweisung das private Interesse der beschuldigten Person am
Verbleib in der Schweiz Uberwiegt. Die erforderliche Interessenabwagung ent-
spricht den Anforderungen gemass Art. 8 Abs. 2 EMRK an einen Eingriff in das
Privat- und Familienleben. Bei der Verhaltnismassigkeitsprufung sind namentlich
die Art und Schwere des Verschuldens, die seit der Tatbegehung verstrichene
Zeit und das bisherige Verhalten der betreffenden Person, die Dauer des bisheri-
gen Aufenthalts in der Schweiz und die Intensitat inrer sozialen, kulturellen und
familiaren Bindungen sowohl im Gastgeberstaat als auch im Heimatland zu be-
ricksichtigen (BGE 1391 145 E. 2.4; 131 E. 2.3.3; 135 11 377 E. 4.3; je mit Hin-
weisen). Die Anordnung der nicht obligatorischen Landesverweisung nach Art.
66a”° StGB setzt nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung keine Mindest-
strafhdhe voraus, zu der die beschuldigte Person verurteilt wurde. Demnach ist
die nicht obligatorische Landesverweisung einer aufenthaltsberechtigten Person
bei einer Verurteilung bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe nicht grundsatzlich als un-
verhaltnismassig und somit unzulassig zu betrachten, sondern anhand einer Ver-
haltnismassigkeitsprufung zu beurteilen (vgl. zur nicht obligatorischen Landes-
verweisung einer aufenthaltsberechtigten Person geméss Art. 66a”° StGB bei
Freiheitsstrafen unter einem Jahr auch BGE 145 IV 55 E. 4.4; zum Ganzen: Urteil
des Bundesgerichts 6B_528/2020 vom 13. August 2020 E. 3.2 f. und
6B_770/2018 vom 24. September 2018 E. 1.1; je mit Hinweisen). Somit sind hin-
sichtlich der Dauer der Landesverweisung einzig alle konkreten Umstande des
Einzelfalles zu berucksichtigen. Dabei hat das Gericht zu prifen, ob das offentli-
che Interesse an der Landesverweisung starker zu gewichten ist als dasjenige
des Auslanders am Verbleib in der Schweiz. Eine solche Interessenabwagung hat
ebenfalls die sich aus Art. 8 Abs. 2 EMRK ergebenden Anforderungen an Eingriffe
in das Grundrecht auf Familien- und Privatleben zu berlcksichtigen. Danach sind
gemass bundesgerichtlicher Rechtsprechung fur die Verhaltnismassigkeitspru-
fung bei einem als Erwachsenem in die Schweiz eingereisten Auslander folgende
Aspekte massgeblich: Art und Schwere der begangenen Straftaten, wobei beson-

ders ins Gewicht fallt, ob er diese als Jugendlicher oder als Erwachsener began-
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gen und es sich dabei um Gewaltdelikte gehandelt hat oder nicht; die Dauer des
Aufenthalts im Land; die seit der Tatbegehung verstrichene Zeit und das Verhal-
ten des Betroffenen wahrend dieser; die sozialen, kulturellen und familiaren Bin-
dungen zum Aufenthaltsstaat (Integration) und zum Herkunftsland; sein gesund-
heitlicher Zustand sowie die Dauer der Fernhaltung (vgl. BGE 139 |1 145 E. 2.4,
BGE 1391 31 E. 2.3.3; Urteile des Bundesgerichts 6B_242/2019 vom 18. Marz
2019 E. 1.1 mit Hinweisen; 6B_627/2018 vom 22. Marz 2019 E. 1.6.2 [zur obliga-

torischen Landesverweisung]).

3.

3.1. Der Beschuldigte wurde am tt. August 1978 in Zurich geboren, wuchs dort
bei seinen Eltern, welche italienische Staatsbirger sind, auf und besuchte die ...
Schule in Zurich 5 Jahre, wechselte dann fur 2 Jahre in die Sonderklasse an der
schweizerischen Oberstufe und besuchte anschliessend ein Jahr die Berufswahl-
schule, worauf die Eltern entschieden, zuriick nach M.____ /ltalien zu gehen.
Dort leben seine Eltern und seine beiden Schwestern noch heute. Da war der Be-
schuldigte 14 Jahre alt. Nach einem Jahr Schule schloss der Beschuldigte in Ita-
lien die Lehre als Coiffeur ab. Er arbeitete drei Jahre auf dem Beruf, wechselte
dann in den Verkauf und betatigte sich als Kurier (Urk. D1/18/56 S. 2 f.). 2003
kehrte der Beschuldigte in die Schweiz zurlick und betatigte sich in Zirich als
selbstandiger Coiffeur, bis er im Jahr 2007 wieder nach M._____ /Italien zuruck-
gekehrte (Prot. Il S. 8 ff.). In dieser Zeit wurde dem Beschuldigten vom Amt fur
Administrativmassnahmen der FUhrerausweis dreimal fur einen Monat entzogen,
namlich am 29. Marz 2005, am 9. Juni 2006 und am 7. Mai 2007 (Urk. D1/18/5
S. 2). Nach Angaben des Beschuldigten habe erin M.___ mehrere Jahre als
Security-Mitarbeiter und Ladendetektiv gearbeitet. In dieser Zeit lernte er seine
spatere Ehefrau, die Privatklagerin kennen, die ebenfalls aus Italien stammt. Nach
eigenen Angaben kam er ca. Ende 2012, Anfang 2013 erneut in die Schweiz, wo
er eine Stelle bei der Data-Print antrat, die ihm allerdings nach 11 Monaten auf-
grund von Umstrukturierungen gekundigt wurde (Prot. II S. 11 f.). Seit 2014 wird
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der Beschuldigte vom Sozialamt unterstitzt (Prot. I S. 12 f., 19). Seine Frau kam
mit dem Sohn im Oktober 2013 ebenfalls in die Schweiz. In der Folge leitete der
Beschuldigte im Rahmen von Einsatzprogrammen des Sozialamts verschiedene
Arbeitseinsatze, u.a. als Zigelmann und in einer Wascherei, wobei er sich beim
Anheben schwerer Lasten eine Bandscheibenverletzung zu, welche in der Folge
auch operiert werden musste. Entsprechend ist der Beschuldigte bei der Invali-
denversicherung angemeldet (Prot. Il S. 12 f.).

Heute lebt der Beschuldigte in einer kleinen 1-Zimmerwohnung in Zirich und
nach wie vor von der Sozialhilfe, war aber jungst immerhin in der Lage, einer Er-
werbstatigkeit in der Firma eines Freundes in der Automobilbranche (Fahrzeug-
reinigung) nachzugehen, die sich mit seinen korperlichen Einschrankungen ver-
tragt und hinsichtlich welcher — nach eigenen Angaben des Beschuldigten — sogar
Aussicht auf eine baldige Festanstellung bestehe (Prot. Il S. 12 f.). Er verfugt Uber
eine Aufenthaltsbewilligung B. Die Ehe des Beschuldigten und der Privatklagerin
wurde mit Urteil des Bezirksgerichts Bllach vom 12. Juli 2018 geschieden. Die
beiden gemeinsamen Kinder D._ | geb. ttmm.2006, und C.___ | geb.
tt.mm.2011, wurden in die Obhut der Privatklagerin gegeben. Alle zwei Wochen
hat der Beschuldigte ein Besuchsrecht uber das Wochenende (Urk. D1/14/8/8

S. 4). Nach anfanglichen Schwierigkeiten — insbesondere im Nachgang des vor-
liegenden Vorfalls, in dessen Folge C._ und D.___ ihren Vater nicht sehen
wollten (vgl. Urk. D1/11/1 S. 5 [Privatklagerin] und Urk. D1/11/2S.2[D.__ 1) -
hat sich der Kontakt mit den beiden S6hnen heute stark verbessert. Der Beschul-
digte sieht seine S6hne nun regelmassig, was auch von Seiten der Privatklagerin
bestatigt wird. Auch die Verstandigung mit der Privatklagerin — insbesondere auch
hinsichtlich der Kinderbelage — gestalte sich jungst wieder deutlich besser (Prot. Il
S. 14 f.; 18; Urk. 92/2). Indes bezahlte der Beschuldigte bisher nie Kinderunter-
haltsbeitrage. Stattdessen mussten diese vom Staat bevorschusst werden

(Urk. D1/2/6 S. 11). Zu seinen Eltern und seinen Geschwistern in Italien pflegt der
Beschuldigte einen guten Kontakt. Seine Muttersprache ltalienisch beherrscht der
Beschuldigte besser als Deutsch, er kann sich auf Deutsch aber problemlos ver-
standigen (vgl. auch Prot. Il S. 20). Die Privatklagerin stammt ebenfalls aus Ita-

lien, wo auch ihre gesamte Verwandtschaft nach wie vor lebt, insbesondere ihre
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Mutter, zu welcher die beiden Kinder eine besonders enge Beziehung haben
(Urk. D1/11/1 S. 4).

3.2. Was die Art und Schwere der begangenen Delikte betrifft, fallen sowohl die
mehrfache Kdrperverletzung als auch die grobe Verkehrsregelverletzung durch
massives Uberschreiten der Héchstgeschwindigkeit als (teilweise abstrakte Ge-
fahrdungs-)Delikte gegen die korperliche Integritat und damit als ein von der
Rechtsordnung besonders geschutztes Rechtsgut, ins Gewicht. Dass die Korper-
verletzungen spontan und vor dem Hintergrund der damals aktuellen ersten Pha-
se nach ausgesprochener Scheidung begangen wurden, mithin in einer konflikt-
beladenen sozialen Situation, die naturgemass von hoher Emotionalitat gepragt
ist, vermag die sich derart manifestierende Gefahrlichkeit des Beschuldigten ge-
gen andere Personen deutlich zu relativieren. In diesem Zusammenhang ist auch
das relativ geringe Verschulden und Strafmass zu beachten. Letzteres gilt auch
mit Blick auf die erneute Geschwindigkeitsuberschreitung. Dem Beschuldigten ist
trotz einschlagiger Delinquenz im Strassenverkehr angesichts der erstmals aus-
gesprochenen Freiheitsstrafe noch eine gunstige Legalprognose zu stellen. Der
Beschuldigte wurde hier geboren und lebt insgesamt seit bald 10 Jahren in der
Schweiz. Sein Aufenthalt wurde zwar durch zweimalige Ruckkehr nach Italien un-
terbrochen, wobei allerdings die Entscheidung, nach Italien zurlickzukehren, im
ersten Fall nicht bei ihm, sondern bei seinen Eltern lag. Seit 2013 befindet er sich
nun unterbrochen in der Schweiz, wo insbesondere auch seine beiden 10- und
15-jahrigen Sohne leben. Die Integration des Beschuldigten in das hiesige Ge-
sellschafts- und Arbeitsleben kann sicher nicht als gefestigt bezeichnet werden,
genauso wenig aber als komplett gescheitert: Zwar ist er seit 2014 von der Sozi-
alhilfe abhangig. Ihm ist allerdings — mangels gegenteiliger Hinweise — zu glauben
und letztlich auch zu Gute zu halten, dass er bei seiner Ruckkehr in die Schweiz
gearbeitet hat und aufgrund einer infolge Umstrukturierung und daraus folgender
Entlassung nur ganz knapp zu kurzen Erwerbsdauer nicht von Arbeitslosengel-
dern profitieren konnte, sondern auf die Sozialhilfe angewiesen war. Dem Be-
schuldigten ist auch zu glauben, dass er sich in der Folge in Einsatzprogrammen
der Sozialhilfe engagierte, sich in diesem Rahmen jedoch eine gravierende Band-

scheibenverletzung zuzog, was die Reintegration in die Arbeitswelt unverschuldet
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verkomplizierte. Der Beschuldigte spricht gut Deutsch und pflegt — zumindest in
jungerer Zeit — einen sehr guten und regelmassigen Kontakt zu seinen beiden
Sohnen. Ohne Frage wiurde eine Landesverweisung des Beschuldigten die Be-
ziehung zu seinen hier lebenden minderjahrigen Kindern, die nun 10- und 15-
jahrig sind, beeintrachtigen. Sie stiinde namentlich dem berechtigten Kindeswohl

entgegen und hatte fur die Kinder eine gewisse Harte zur Folge.

3.3. In Wirdigung samtlicher massgebender Umstande Uberwiegen die privaten
Interessen des Beschuldigten am Verbleib in der Schweiz gegenlber den offentli-
chen Interessen an der Landesverweisung letztlich, so dass keine fakultative

Landesverweisung anzuordnen ist.

VI. Kosten- und Entschadigungsfolgen

1.  Erstinstanzliche Kosten- und Entschadigungsfolgen

1.1. Gestutzt auf Art. 428 Abs. 3 StPO hat die Rechtsmittelinstanz von Amtes
wegen auch Uber die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung zu befinden,
wenn sie selber ein neues Urteil fallt und nicht kassatorisch entscheidet (GRIES-
SER, ZH Kommentar StPO, N 14 zu Art. 428).

Gemass Art. 426 Abs. 1 StPO tragt die beschuldigte Person die Verfahrenskos-
ten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten der amtlichen Vertei-
digung, wobei Art. 135 Abs. 4 StPO vorbehalten bleibt, wonach fur diese Kosten
auf den Beschuldigten Ruckgriff genommen werden kann, sobald es seine wirt-
schaftlichen Verhaltnisse erlauben. Wird das Verfahren eingestellt oder die be-
schuldigte Person freigesprochen, konnen ihr die Verfahrenskosten ganz oder
teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung
des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchfihrung erschwert hat (Art. 426 Abs. 2
StPO).

Nach der Rechtsprechung sind der beschuldigten Person, die bei mehreren an-
geklagten Straftaten nur teilweise schuldig gesprochen, im Ubrigen aber freige-
sprochen wird, die Verfahrenskosten nur anteilmassig aufzuerlegen. Dies qilt je-

denfalls, soweit sich die verschiedenen Anklagekomplexe klar auseinanderhalten
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lassen. Die anteilmassig auf die mit einem Freispruch endenden Anklagepunkte
entfallenden Kosten verbleiben gestutzt auf Art. 423 StPO i.V. m. Art. 426 Abs. 2
StPO beim Staat. Vollumfanglich kostenpflichtig werden kann die beschuldigte
Person bei einem teilweisen Schuldspruch nur, wenn die ihr zur Last gelegten
Handlungen in einem engen und direkten Zusammenhang stehen und alle Unter-
suchungshandlungen hinsichtlich jedes Anklagepunktes notwendig waren. Bei ei-
nem einheitlichen Sachverhaltskomplex ist vom Grundsatz der vollstandigen Kos-
tenauflage nur abzuweichen, wenn die Strafuntersuchung im freisprechenden
Punkt zu Mehrkosten gefuhrt hat (Urteile des Bundesgerichts 6B_202/2020 vom
22. Juli 2020 E. 3.2; 6B_580/ 2019 vom 8. August 2019 E. 2.2; 6B_115/2019 vom
15. Mai 2019 E. 4.3; 6B_151/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 3.2; DOMEISEN, BSK
StPO, N 6 zu Art. 426 StPO; GRIESSER, ZH Kommentar StPO, N 3 zu Art. 426).
Fir die Kostenauflage gemass Art. 426 Abs. 1 StPO sind nicht die rechtliche
Wurdigung und die Anzahl der angeklagten Tatbestande, sondern der zur Ankla-
ge gebrachte Lebenssachverhalt massgebend (Urteil des Bundesgerichts
6B_202/2020 vom 22. Juli 2020 E. 3.2; 6B_84/2020 vom 22. Juni 2020 E. 2.4;
6B_115/2019 vom 15. Mai 2019 E. 4.3; 6B_803/2014 vom 15. Januar 2015 E.
3.5).

1.2. Die Vorinstanz auferlegte dem Beschuldigten die Kosten der Untersuchung
und des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens infolge Verurteilung vollumfanglich
unter dem Vorbehalt der Nachforderung der vorerst vom Staat zu ibernehmen-
den Kosten der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Rechtsvertretung
des Privatklagers (Urk. 83 S. 61 f. und S. 64 [Dispositivziffer 8]). Das Kostendis-
positiv der Vorinstanz wurde vom Beschuldigten bedingt durch seinen Antrag auf
Teilfreispruch und entsprechend nur hinsichtlich der Kostenauflage angefochten.
Der Vollstandigkeit halber sei in Erinnerung gerufen, dass weder die Hohe der
Entschadigung der amtlichen Verteidigung noch diejenigen der unentgeltlichen
Rechtsvertretung (Urk. 83 S. 63 [Dispositivziffer 7]) angefochten wurde.

1.3. Selbst wenn die Anklagepunkte der Korperverletzungen, die sich im Zuge
der Auseinandersetzung zwischen dem Beschuldigten und der Privatklagerin er-
eigneten, insgesamt einen einheitlichen und zusammenhangenden Lebenssach-

verhalt betreffen, rechtfertigt es sich, zu Folge der Freispriiche des Beschuldigten
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von den schwerwiegendsten diesbeztiglichen Vorwirfen und der Einstellung des
Verfahrens betreffend die Tatlichkeiten sowie in Anbetracht der relativ geringen
Untersuchungskosten fur die grobe Verkehrsregelverletzung dem Beschuldigten
die Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens nur zu
einem Drittel aufzuerlegen und zu zwei Dritteln auf die Gerichtskasse zu nehmen,
da davon auszugehen ist, dass der Untersuchungsaufwand bei einer einfachen
Korperverletzung bei weitem nicht das gleiche Ausmass wie vorliegend ange-
nommen hatte. Die Kosten fur die amtliche Verteidigung und die unentgeltlichen
Rechtsvertretung sind zunachst auf die Gerichtskasse zu nehmen. Gestutzt auf
Art. 135 Abs. 4 StPO hat der Beschuldigte die Kosten der amtlichen Verteidigung
aus dem Untersuchungs- und erstinstanzlichen Gerichtsverfahren im Umfang von
einem Drittel dem Staat zuriickzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhalt-

nisse erlauben.

2. Kosten- und Entschadigungsfolgen des Berufungsverfahren

2.1. Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe
ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Ob bzw. inwieweit eine
Partei im Sinne dieser Bestimmung obsiegt oder unterliegt, hangt davon ab, in
welchem Ausmass ihre vor der zweiten Instanz gestellten Antrage gutgeheissen
werden (Urteile des Bundesgerichts 6B_701/2019 vom 17. Dezember 2020

E. 2.3; 6B_572/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 5.1.2; 6B_565/2015 vom 10. Febru-
ar 2016 E. 4.1 [nicht publ. in BGE 142 IV 49, aber in: Pra 2016 Nr. 83 S. 77];
6B_1025/2014 vom 9. Februar 2015 E. 2.4.1 mit Hinweisen; bestatigt in
6B_10/2015 vom 24. Marz 2015 E. 4.2.1). Wird der Entscheid im Rechtsmittelver-
fahren nur unwesentlich abgeandert, kdnnen die Kosten nach dem Verursacher-
prinzip auferlegt werden (Urteil des Bundesgerichts 6B_318/2016 vom 13. Okto-
ber 2016 E. 4.1 mit Hinweisen).

Gemass Art. 436 Abs. 1 StPO richten sich Anspruche auf Entschadigung und Ge-
nugtuung im Rechtsmittelverfahren nach den Artikeln 429 bis 434 StPO. Erfolgt
weder ein vollstandiger Freispruch noch eine Einstellung des Verfahrens, obsiegt

die beschuldigte Person aber in anderen Punkten, so hat sie Anspruch auf eine
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angemessene Entschadigung fir ihnre Aufwendungen (Art. 436 Abs. 2 StPO).
Hierunter fallen insbesondere die Kosten fur die Verteidigung.

2.2. Die Gerichtsgebuhr fur das Berufungsverfahrens ist in Anwendung von
Art. 424 Abs. 1 StPOi. V. m. §§ 16, 2 Abs. 1 lit. b, c und d sowie 14 GebV OG un-
ter BerUcksichtigung der Bedeutung und Schwierigkeit des Falles sowie des Zeit-

aufwands des Gerichts fur dieses Verfahren auf Fr. 4'000.— festzusetzen.

2.3. Der Beschuldigte obsiegt mit seinen Antragen hinsichtlich Anklageziffer 1,
des Strafmasses und des Vollzugs sowie hinsichtlich der Landesverweisung und
somit vollumfanglich. Die Kosten des Berufungsverfahrens sind entsprechend auf

die Gerichtskasse zu nehmen.

2.4. Die amtliche Verteidigerin des Beschuldigten beziffert inren anwaltlichen
Aufwand ohne Berufungsverhandlung gemass Honorarnote vom 26. Mai 2021 auf
Fr. 12'925.10.— (Urk. 99). Der Aufwand erscheint weitestgehend als berechtigt.
Die geltend gemachten mehr als 17 Stunden Aktenstudium erscheinen jedoch —
in Anbetracht des Umfang des Falles sowie angesichts dessen, dass fur den Ent-
wurf des 20-seitigen Pladoyers nochmals mehr als 18 Stunden aufgewendet wur-
den — als Uberhoht. Vor diesem Hintergrund ist Rechtsanwaltin MLaw X1.
als amtliche Verteidigerin fur das Berufungsverfahren pauschal mit Fr. 12'000.—
(inkl. MwSt. und Auslagen) aus der Gerichtskasse zu entschadigen ist.

Der Vollstandigkeit halber sei noch angefligt, dass das Beisein und die Mitwirkung
eines zweiten frei gewahlten Verteidigers an der Berufungsverhandlung (Rechts-
anwalt Dr. X2._ ) neben der amtlichen Verteidigerin nicht notwendig war und
entsprechend auch nicht entschadigungswurdig erschiene. Nachdem der Be-
schuldigte diesbezuglich aber auch kein Entschadigungsbegehren gestellt hat,

erubrigen sich weitere Ausfuhrungen dazu.

2.5. Der unentgeltliche Rechtsvertreter der Privatklagerin beantragt mit Kosten-
note vom 26. Mai 2021 fur das Berufungsverfahren die Ausrichtung einer Ent-
schadigung von Fr. 3'728.50 (inkl. MwSt. und Barauslagen) fur den von ihm er-
brachten Aufwand (Urk. 100). Der geltend gemachte Aufwand sowie der geltend

gemachte Stundenansatz erscheinen angemessen, so dass Rechtsanwalt lic. iur.
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Y. unter Berucksichtigung der effektiven Dauer der Berufungsverhandlung
mit Fr. 4'000.— (inkl. MwSt. und Auslagen) zu entschadigen ist. Gestutzt auf

Art. 138 Abs. 1 StPO in Verbindung mit Art. 135 Abs. 1 StPO ist die Entschadi-
gung auf die Gerichtskasse zu nehmen. Da sich die Privatklagerin nicht aktivam
Berufungsverfahren beteiligte und keine Antrage stellte, ist die Entschadigung der

unentgeltlichen Rechtsvertretung definitiv auf die Gerichtskasse zu nehmen.

Es wird beschlossen:

1. Das Verfahren gegen den Beschuldigten A. wegen Tatlichkeiten im
Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB (Dossier 1 Ziff. 1) wird eingestellt.

2. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Bllach, Il. Abteilung,
vom 10. Marz 2020 bezuglich der Dispositivziffern 1 alinea 3 (Schuldspruch
betreffend grobe Verletzung der Verkehrsregeln), 5 und 6 (Zivilforderungen)

sowie 7 (Kostenfestsetzung) in Rechtskraft erwachsen ist.
3. Muindliche Eroffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.

4. Gegen Ziffer 1 dieses Beschlusses kann bundesrechtliche Beschwerde in

Strafsachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollstandigen,
begrundeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung
des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesge-

richtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.
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Es wird erkannt:

Der Beschuldigte A. ist ferner schuldig der mehrfachen einfachen
Korperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB in Verbindung
mit Art. 123 Ziff. 2 Abs. 4 StGB.

Der Beschuldigte wird freigesprochen von den Vorwurfen der vollendeten
und der versuchten schweren Korperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 1
StGB (teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB) und der Drohung im
Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art.180 Abs. 2 lit. a StGB.

Der Beschuldigte wird bestraft mit 6 Monaten Freiheitsstrafe, wovon 52 Tage
durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft erstanden sind, und mit Fr. 800.—

Busse.

Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf

3 Jahre festgesetzt.

Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse nicht, tritt an

deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 8 Tagen.
Es wird keine Landesverweisung im Sinne von Art. 66a°° StGB angeordnet.

Die Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Verfahrens, mit
Ausnahme derjenigen der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen
Vertretung der Privatklagerin, werden zu einem Drittel dem Beschuldigten
auferlegt und zu zwei Dritteln auf die Gerichtskasse genommen. Die Kosten
der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretung der
Privatklagerin werden auf die Gerichtskasse genommen. Die Ruckzahlungs-
pflicht des Beschuldigten bezlglich der Kosten der amtlichen Verteidigung
gemass Art. 135 Abs. 4 StPO bleibt im Umfang von einem Drittel vorbehal-

ten.

Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:



10.

11.
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Fr. 4'000.— ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 12'000.— amtliche Verteidigung
Fr. 4'000.— unentgeltliche Vertretung Privatklagerschaft

Die Kosten des Berufungsverfahrens, einschliesslich derjenigen der amtli-
chen Verteidigung und der unentgeltlichen Rechtsvertretung der Privatklage-

rin, werden auf die Gerichtskasse genommen.

Mundliche Eroffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an

- die amtliche Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des
Beschuldigten (Ubergeben)

- die Staatsanwaltschaft | des Kantons Zirich

- den Vertreter der Privatklagerschaft im Doppel fur sich und zuhanden
der Privatklagerin (Ubergeben)

sowie in vollstandiger Ausfertigung an

- die amtliche Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des
Beschuldigten

- die Staatsanwaltschaft | des Kantons Zirich

- den Vertreter der Privatklagerschaft im Doppel fur sich und zuhanden
der Privatklagerin

und nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfalli-

ger Rechtsmittel an

- die Vorinstanz
- das Migrationsamt des Kantons Zurich

- das Strassenverkehrsamt des Kantons Zurich, Abteilung
Administrativmassnahmen, Richterliche Fahrverbote, 8090 Zirich

- die Kantonspolizei Zurich, KDM-ZD, mit separatem Schreiben (§ 54a
Abs. 1 PolG)

- die Koordinationsstelle VOSTRA/DNA mit Formular A

- die Koordinationsstelle VOSTRA/DNA mit dem Formular "Loschung
des DNA-Profils und Vernichtung des ED-Materials" zur L6schung des
DNA-Profils.

Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.
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Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, vom Empfang der vollstandigen, be-
grundeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung des
Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesgerichts-

gesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-
gesetzes.

Obergericht des Kantons Zirich

Il. Strafkammer
Zurich, 28. Mai 2021
Der Prasident: Der Gerichtsschreiber:
Oberrichter lic. iur. Spiess MLaw Andres

Zur Beachtung:

Der/die Verurteilte wird auf die Folgen der Nichtbewahrung wahrend der Probezeit aufmerksam
gemacht:

Wurde der Vollzug einer Geldstrafe unter Ansetzung einer Probezeit aufgeschoben, muss sie vor-
erst nicht bezahlt werden. Bewahrt sich der/die Verurteilte bis zum Ablauf der Probezeit, muss
er/sie die Geldstrafe definitiv nicht mehr bezahlen (Art. 45 StGB); Analoges gilt fiir die bedingte
Freiheitsstrafe.

Eine bedingte Strafe bzw. der bedingte Teil einer Strafe kann im Ubrigen vollzogen werden
(Art. 46 Abs. 1 bzw. Abs. 4 StGB),

- wenn der/die Verurteilte wahrend der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen begeht,

- wenn der/die Verurteilte sich der Bewahrungshilfe entzieht oder die Weisungen missachtet.
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	1.1. Das Bundesgericht hat in mehreren jüngeren Urteilen nochmals darauf hingewiesen, dass es sich bei der Berufung um ein vollumfängliches reformatorisches Rechtsmittel handelt (vgl. Art. 408, 389 Abs. 3 StPO; Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vere...
	1.2. Vergleicht man vorliegend die angeklagten Tatbestände der Anklage mit dem Dispositiv des vorinstanzlichen Urteils scheint die Erstinstanz nicht alle Anklagepunkte behandelt zu haben, fehlt doch insbesondere ein Freispruch betreffend Drohung, obwo...
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	2.3.
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	6. Anrechnung der erstandenen Haft
	7. Vollzug / Verbindungsbusse
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	8. Ergebnis
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	VI.  Kosten- und Entschädigungsfolgen
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	Es wird beschlossen:
	1. Das Verfahren gegen den Beschuldigten A._____ wegen Tätlichkeiten im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB (Dossier 1 Ziff. 1) wird eingestellt.
	2. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Bülach, II. Abteilung, vom 10. März 2020 bezüglich der Dispositivziffern 1 alinea 3 (Schuldspruch betreffend grobe Verletzung der Verkehrsregeln), 5 und 6 (Zivilforderungen) sowie 7 (Kostenf...
	3. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.
	4. Gegen Ziffer 1 dieses Beschlusses kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.
	Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte A._____ ist ferner schuldig der mehrfachen einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 123 Ziff. 2 Abs. 4 StGB.
	2. Der Beschuldigte wird freigesprochen von den Vorwürfen der vollendeten und der versuchten schweren Körperverletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 1 StGB (teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB) und der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StG...
	3. Der Beschuldigte wird bestraft mit 6 Monaten Freiheitsstrafe, wovon 52 Tage durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft erstanden sind, und mit Fr. 800.– Busse.
	4. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 3 Jahre festgesetzt.
	5. Die Busse ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse nicht, tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 8 Tagen.
	6. Es wird keine Landesverweisung im Sinne von Art. 66abis StGB angeordnet.
	7. Die Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Verfahrens, mit Ausnahme derjenigen der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretung der Privatklägerin, werden zu einem Drittel dem Beschuldigten auferlegt und zu zwei Dritteln auf...
	8. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	9. Die Kosten des Berufungsverfahrens, einschliesslich derjenigen der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Rechtsvertretung der Privatklägerin, werden auf die Gerichtskasse genommen.
	10. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten (übergeben)
	 die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich
	 den Vertreter der Privatklägerschaft im Doppel für sich und zuhanden der Privatklägerin (übergeben)
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten
	 die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich
	 den Vertreter der Privatklägerschaft im Doppel für sich und zuhanden der Privatklägerin
	 die Vorinstanz
	 das Migrationsamt des Kantons Zürich
	 das Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich, Abteilung Administrativmassnahmen, Richterliche Fahrverbote, 8090 Zürich
	 die Kantonspolizei Zürich, KDM-ZD, mit separatem Schreiben (§ 54a Abs. 1 PolG)
	 die Koordinationsstelle VOSTRA/DNA mit Formular A
	 die Koordinationsstelle VOSTRA/DNA mit dem Formular "Löschung des DNA-Profils und Vernichtung des ED-Materials" zur Löschung des DNA-Profils.

	11. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.
	Zur Beachtung:
	- wenn der/die Verurteilte sich der Bewährungshilfe entzieht oder die Weisungen missachtet.

